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Auftrag und Vorgehensweise 
 

Das vorliegende Gutachten hat das durch den Auftraggeber formulierte Ziel, die Möglich-

keiten der Erhebung und Erfassung des Unterrichtsausfalls in Nordrhein-Westfalen zu  

prüfen. „Im Fokus steht die Frage, ob ein neues Untersuchungsdesign zur Erhebung und  

Erfassung von Unterrichtsausfall mit vertretbarem Aufwand für Schule und Schulaufsicht 

entwickelt werden kann“ (MSW NRW 2013, S.1).  

Folgende Aspekte und Fragestellungen sind als handlungsleitend benannt: 

a. Eine künftige Erhebung des Unterrichtsausfalls muss belastbare Daten bereitstellen und 

das Unterrichtsgeschehen in Nordrhein-Westfalen realistisch abbilden. 

b. Die erhobenen Daten müssen im Hinblick auf Planung und Steuerung für Politik und  

Bildungsadministration relevant sein. 

c. Eine Erhebung muss mit vertretbarem Aufwand für Schule und Schulaufsicht durchführ-

bar sein. 

d. Es ist sicherzustellen, dass die Führung einer schulbezogenen Unterrichtsausfallstatistik 

nicht weiteren Unterrichtsausfall zur Folge hat. 

e. Es ist zu prüfen, ob alternativ oder ergänzend zur Unterrichtsausfallstatistik die Ein-

führung einer verpflichtenden Statistik über krankheitsbedingten Unterrichtsausfall in 

Verbindung mit der gemäß § 59 Abs. 7 Schulgesetz vorzulegenden jährlichen Berichter-

stattung der Schulleitungen über die Unterrichtsversorgung und die Erteilung des Unter-

richts die o. g. Kriterien erfüllen kann (Hervorhebungen G.B./C.R.). 

 

In der Leistungsbeschreibung sind darüber hinaus folgende Fragestellungen bzw. Themen-

feldern benannt: 

1. Es ist zu prüfen, welche Bezugsgröße für die Feststellung von Unterrichtsausfall heran-

gezogen werden sollte.  

2. Mit Blick auf die Gewinnung von Steuerungs- und Planungswissen zur Vermeidung von 

Unterrichtsausfall sind die bestehenden Vertretungsmöglichkeiten zu benennen und in 

qualitativer Hinsicht zu bewerten, d.h. es sollte jeweils erörtert werden, inwieweit Ver-

tretungsformen geeignet sind, den nicht planmäßig erteilten Unterricht ohne Qualitäts-

einbußen zu kompensieren bzw. für die Schülerinnen und Schülern adäquate Lern-

arrangements bereitzustellen.  
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3. Vor dem Hintergrund, dass mit der Erhebung und Erfassung von Unterrichtsausfall mit 

vertretbarem Aufwand Planungs- und Steuerungswissen für die Bildungsadministration 

generiert werden muss, soll im Gutachten eine Systematisierung der Gründe für den  

Unterrichtsausfall vorgeschlagen werden.  

4. Es ist zu untersuchen, welche Schulformen und wie viele Schulen in eine Erhebung zum 

Unterrichtsausfall einbezogen werden müssten, um repräsentative Ergebnisse zu ge-

währleisten, aus denen hinreichend belastbares Planungs- und Steuerungswissen für die 

Bildungsadministration generiert werden kann.  

5. Es ist zu untersuchen, welchen Zeitraum eine Erhebung abdecken sollte, um repräsen-

tative Ergebnisse zu gewährleisten, aus denen hinreichend belastbares Planungs- und 

Steuerungswissen für die Bildungsadministration generiert werden kann.  

6. Es sind die Vor- und Nachteile verschiedener Erhebungsverfahren darzustellen, und zwar 

mit Blick auf die Gewinnung von belastbaren Daten, die geeignet sind, der Bildungsad-

ministration Planungs- und Steuerungswissen zur Verfügung zu stellen.  

7. Zur Beurteilung der Frage, ob ein Untersuchungsdesign, mit dem sich die vom Haushalts-

kontrollausschuss gestellten Anforderungen an die Datenqualität realisieren lassen, mit 

vertretbarem Aufwand für Schule und Schulaufsicht durchgeführt werden kann, ist eine 

Einschätzung zu der Frage vorzunehmen, mit welchem Aufwand eine solche Erhebung 

voraussichtlich verbunden sein wird.  

8. Im Gutachten ist eine abschließend Einschätzung dazu abzugeben, ob der mögliche  

Erkenntnisgewinn aus einer Erhebung und Erfassung des Unterrichtsausfalls hinsichtlich 

der Verhinderung von Unterrichtsausfall und der hierfür erforderliche Aufwand in einer 

vertretbaren Relation stehen (MSW NRW 2013).  

Um diesen Anforderungen nachzukommen, wählen die beiden Gutachter folgendes Ver-

fahren: Obwohl es seitens des Auftraggebers nicht explizit benannt ist, sich auf den Stand 

der Forschung zum Thema Unterrichtsausfall zu beziehen, wird dieser im ersten Kapitel auf-

bereitet (Kapitel 1). Auf diese Weise kann Wissen über die lernbezogenen Folgen von Unter-

richtsausfall sowie dessen Umfang in anderen Ländern gewonnen werden.  

In einem zweiten Zugang (Kapitel 2) wird der Frage nachgegangen, welches Verständnis von 

Unterrichtsausfall in den einzelnen Bundesländern der BRD durch die Bildungsadministration 

vorliegt, auf welche Weise Daten zum Unterrichtsausfall erfasst werden und wie sich der 

Unterrichtsausfall quantifizieren lässt. Auf diese Weise lässt sich abschätzen, wie das bisher 
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in NRW praktizierte Verfahren vor dem Hintergrund der Erhebungen in anderen Bundes-

ländern einzuschätzen ist. Da nicht nur in NRW, sondern auch in einer Reihe anderer  

Bundesländer Landesrechnungshöfe alternative Rechnungen zum Unterrichtsausfall vorge-

legt haben, liefern diese Daten ein relevantes Prüfkriterium für die Güte der landes-

spezifischen Unterrichtsausfallstatistik.  

Im dritten Kapitel schließlich soll der Frage der Bedeutung von Unterrichtsausfall pädago-

gisch nachgegangen werden. Hierzu problematisieren die beiden Gutachter, an welchen  

Bezugsgrößen Unterrichtsausfall bemessen werden kann und klären die Frage, auf welche 

Weise Unterrichtsausfall (pädagogisch) definiert werden kann. Erörtert wird zudem, welche 

Gründe Unterrichtsausfall verursachen und welche Maßnahmen zur Vermeidung von Unter-

richtsausfall den Schulen zur Verfügung stehen. (Kapitel 3).  

Im vierten Kapitel (Kapitel 4) werden Beispielrechnungen vorgelegt, die darauf abzielen ab-

zuschätzen, welche Kosten schulseitig durch die Erfassung von Unterrichtsausfall entstehen 

und wie hoch die Opportunitätskosten jeweils ausfallen würden (diese entstehen dann, 

wenn Lehrkräfte ihr Unterrichtsdeputat nicht für die Erteilung von Unterrichtsstunden,  

sondern zur Erfassung von Unterrichtsausfall einsetzen). Das Kapitel wird zudem eine  

begründete Einschätzung darüber erhalten, welcher erwartbare Nutzen aus dem jeweiligen 

Ressourceneinsatz zu erwarten sein wird.  

Das fünfte Kapitel schließlich wird alle Erkenntnisse in Form von Beurteilungen und  

Empfehlungen für die künftige Praxis in NRW zusammenfassen (Kapitel 5).  
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1 Wirkungen von Unterrichtsausfall: Forschungsstand 
 

Neben der Unterrichtsqualität ist die Unterrichtsquantität eine häufig traktierte Bestim-

mungsgröße erfolgreichen Unterrichts. Treiber & Weinert (1982) haben hierzu unterschied-

liche Zeitkomponenten, welche die unterrichtliche Lehr- und Lernzeit charakterisieren, in 

einem Rahmenmodell veranschaulicht. Sie differenzieren in Anlehnung an den Grund-

gedanken des Angebot-Nutzungs-Modells zwischen der durch die Schule bzw. die einzelne 

Lehrkraft zu verantwortende Ebene der Schulklasse (Angebot) und der Ebene des einzelnen 

Schülers bzw. der einzelnen Schülerin (Nutzung). Folgende fünf Zeitkomponenten beinhaltet 

das Modell: 

 nominale Unterrichtszeit: umfasst die in der fachbezogenen Stundentafel einer Klasse 

angesetzte/vorgesehene Anzahl von Unterrichtsstunden in einem bestimmten Zeit-

raum (z.B. Schuljahr). 

 tatsächliche Unterrichtszeit: bezeichnet die Anzahl tatsächlich gehaltener Unter-

richtsstunden (z.B. in einem Schuljahr) 

 nutzbare Instruktions- bzw. Unterrichtszeit (time on task): umfasst den Zeitanteil an 

der tatsächlichen Unterrichtszeit, im welcher lehrzielbezogen gearbeitet wird. 

 Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler: meint die physische Präsenz, die eine 

notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für den Lernerfolg darstellt. 

 aktive Lernzeit: bezeichnet die aufmerksame Beteiligung der Schülerinnen und  

Schüler im Unterricht. Im Münchener Aufmerksamkeits-Inventar (MAI, Helmke 1988) 

schlägt Helmke zur systematischen Erfassung und Klassifikation von Aufmerksamkeit 

eine Differenzierung zwischen on-task und off-task-Verhalten vor. 

In der Unterrichtsforschung besteht ein Konsens darüber, dass kein linearer Zusammenhang 

zwischen der tatsächlichen Unterrichtszeit und dem Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler 

vermittelt über die aktive Lernzeit besteht. Genauer gesagt: der Lernerfolg der Schülerinnen 

und der Schüler hängt von der Qualität des Unterrichtsangebots sowie der individuellen  

Nutzung dieses Angebots durch die Schülerinnen und Schüler ab und somit nur mittelbar von 

der tatsächlichen Unterrichtszeit.  
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Unter dieser Prämisse wird im Folgenden ein (inter-)nationaler Forschungsüberblick über die 

Wirkungen von Unterrichtsausfall vorgestellt.  

Forschung im deutschsprachigen Raum: Die MARKUS-Studie 

Im deutschsprachigen Raum gibt es kaum Forschung zum Unterrichtsausfall. Zwar führen 

verschiedene Bundesländer Erhebungen zum Umfang des Unterrichtsausfalls durch (vgl. 

Kap. 2), mit den Auswirkungen des Ausfalls auf die Schülerleistung beschäftigte sich hin-

gegen lediglich die MARKUS-Studie (Helmke & Jäger, 2002). In der Studie wird unter  

anderem die Bedeutung verschiedener Kontextfaktoren für die Schülerleistung in den Blick 

genommen, auch die Bedeutung der Unterrichtszeit. Zu beachten ist, dass die Untersuchung 

lediglich den Unterrichtsausfall und dessen Auswirkungen für das Fach Mathematik betrach-

tet und demnach keine weitergehenden Aussagen für andere Fächer oder den  

gesamten Fachunterricht getroffen werden können. 

Umfang des Unterrichtsausfalls 

Die MARKUS-Studie zeigte auf der Grundlage von Untersuchungen der 8. Klassenstufe in 

Rheinland-Pfalz, dass im Schuljahr 1999/2000 durchschnittlich elf Schulstunden pro Schul-

jahr (7,59%) ausfielen, wobei in knapp 20% der Klassen kein Unterricht ausfiel und in 30% 

der Klassen weniger als fünf Schulstunden nicht stattfanden. Bedeutsame Unterschiede  

zwischen den Bildungsgängen zeigten sich dabei nicht. Zudem wird untersucht, wie hoch der 

Anteil des „irregulären Unterrichts“ ist. Darunter werden in der Studie u.a. Vertretungen 

oder Zusammenlegungen von Klassen verstanden. Insgesamt waren Formen des „irregulären 

Unterrichts“ mit 3% der Unterrichtszeit eher selten, wobei sich Unterschiede zwischen den 

Bildungsgängen zeigen: An Gymnasien werden gemäß der Studie nur 0,7% des Unterrichts in 

irregulärer Form erteilt, an Hauptschulen hingegen 5,2%.  

Auswirkungen des Unterrichtsausfalls 

Hinsichtlich des Effekts der ausgefallenen Stunden auf die Schülerleistung zeigt sich, dass es 

in keinem Bildungsgang eine erkennbare Tendenz zu höheren Testleistungen bei einer höhe-

ren Anzahl an erteilten Unterrichtsstunden in Mathematik gibt. Lediglich für das Gymnasium 

lässt sich ein geringer signifikant positiver Zusammenhang feststellen. Interessant ist, dass an 

Gesamtschulen Klassen mir einer niedrigeren Anzahl tatsächlich unterrichteter Mathematik-

stunden tendenziell höhere Leistungen erbringen, was Helmke und Jäger unter anderem mit 

der besonderen Vermeidung von Unterrichtsausfällen für leistungsschwache Klassen er-

klären. Insgesamt lassen sich allenfalls geringe Auswirkungen des Unterrichtsausfalls auf die 
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Schülerleistungen feststellen. Hinsichtlich der Unterrichtszeit hat sich in der MARKUS-Studie 

einzig die Anzahl der Fehlzeiten der Schülerinnen und Schüler als Prädiktor zur Vorhersage 

der Testleistungen erwiesen. Demnach gilt: je höher der Anteil der Fehlzeiten der einzelnen 

Schülerin bzw. des einzelnen Schülers, desto geringer ist die Mathematikleistung. 

Forschung im anglo-amerikanischen Raum: Umfang und Wirkungen von 

Lehrerabwesenheit  

Im internationalen, vorwiegend im anglo-amerikanischen Raum liegen zahlreiche Studien 

vor, die sich unter dem Terminus teacher absenteeism, verstanden als „any failure of an 

employee to report for or to remain at work as scheduled, regardless of reason“ (Casio, 

2003, 45), mit der Lehrerabwesenheit und den daraus resultierenden Folgen beschäftigen. 

Im Unterschied zu der Erhebung der MARKUS-Studie wird hier also nicht fokussiert, welche 

Folgen sich quantitativ für die Erteilung von Unterricht ergeben oder in welchem Ausmaß 

Unterricht ausfällt, sondern es werden ausgehend von der erfassten Lehrerabwesenheit 

Rückschlüsse gezogen. Es muss zudem beachtet werden, dass unter Lehrerabwesenheit im 

anglo-amerikanischen Raum auch Unterrichtsstunden fallen, die anderweitig kompensiert 

werden, da lediglich die Abwesenheit der regulären Lehrkraft als Kriterium herangezogen 

wird, während die MARKUS-Studie – wie oben ausgeführt – den „ersatzlosen Ausfall“ und 

„irregulären Unterricht“ getrennt voneinander erhoben hat. 

Neben dem Umfang der Lehrerabwesenheit und den Auswirkungen auf Schülerleistungen 

stehen vor allem die Bedingungen des Unterrichtsausfalls im Fokus der Studien. Dabei unter-

scheiden sich die Studien in ihrer Aussagekraft, da zum Teil nur einzelne Schulen oder aber 

ganze Schulbezirke und Regionen untersucht wurden. Zudem weisen die Ergebnisse der  

Studien je nach Kontextbedingungen der Schulen bzw. Schulbezirke Unterschiede und  

Widersprüche auf. So differieren die Ergebnisse zum Teil in Abhängigkeit von der Schulform, 

dem Schulträger, der Schülerschaft, den staatlichen und rechtlichen Vorgaben sowie der 

Ausbildung der Lehrkräfte. Zudem gibt es nur einen indirekten Zusammenhang zwischen der 

Lehrerabwesenheit und dem Unterrichtsausfall. 

Inwiefern die Befunde aussagekräftig mit Blick auf die nordrhein-westfälische Situation sind, 

wird im Anschluss an den Forschungsstand diskutiert. 
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Quantifizierung der Lehrerabwesenheit  

Norton (1998) zufolge sehen 71% der Schulleiterinnen und Schulleiter die Abwesenheit von 

Lehrkräften als eines der größten Probleme für schulisches Leitungshandeln an, insbesonde-

re mit Blick auf die planmäßige und qualifizierte Unterrichtsversorgung der Schülerinnen und 

Schüler. Je nach Untersuchungssetting unterscheiden sich die ermittelten Abwesenheits-

raten zum Teil sehr deutlich. Insgesamt kann man aber davon ausgehen, dass Lehrerinnen 

und Lehrer in Nordamerika im Durchschnitt 5% ihrer Arbeitszeit bzw. neun bis zehn Unter-

richtstage pro Schuljahr fehlen (Ehrenberg, Ehrenberg, Rees & Ehrenberg, 1991; Cloterfelter, 

Ladd & Vigdor, 2007; District Management Council, 2004; Ballou, 1996; Podgursky, 2003). 

Andere Studien gehen hingegen von 8% bis 10% Abwesenheitsquoten bei Lehrkräften aus 

(Staffing Industry Report, 1999; Ramirez, 1996; Warren, 1988). Die zum Teil erheblich  

differierenden Ergebnisse der Untersuchungen resultieren aus den sehr unterschiedlichen 

Situationen an den untersuchten Schulen und Schulbezirken. Verglichen mit anderen Berufs-

gruppen ist die durchschnittliche Abwesenheit von Lehrerinnen und Lehrern doppelt so hoch 

wie bei anderen Angestellten und sogar dreimal höher als bei Führungskräften. Unter-

suchungen in Großbritannien und Australien weisen auf Abwesenheitswerte der Lehrkräfte 

von lediglich knapp über 3% hin; in wie fern die wöchentliche Arbeitszeit hier einen er-

klärenden Prädiktor darstellt, ist aus den Studien nicht ersichtlich (Bradley, Green & Leeves, 

2007; Bowers, 2001). 

Die Ergebnisse der Studien weichen – je nach Schule, Bezirk und Lehrkraft – zum Teil er-

heblich von diesem Durchschnittswert ab: Für einzelne Schulbezirke wurden deutlich höhere 

Abwesenheitsquoten ermittelt; so zum Beispiel 14,6 Tage in Burlington, Vermont (Walsh, 

2009), 14 Tage in Cobb County, Georgia (Finlayson, 2009), 12,6 Tage in Los Angeles (Kirk, 

1998) und 11,3 Tage in New York City (Podgursky, 2003). Dabei scheinen die Fehltage in  

großen, städtischen Schulbezirken tendenziell besonders hoch zu sein. Miller, Murnane und 

Willett (2008) zeigen in einer Studie, dass die Abwesenheit je nach Lehrkraft zwischen 2,25 

Tagen bis zu 57,8 Tagen liegt. Bei einer Studie von Bruno (2002) war die Spannweite mit 6,3 

bis 11,4 Tagen deutlich geringer, dennoch liegen auch hier deutliche individuelle Unter-

schiede zwischen den Lehrkräften vor. Mehrere Studien zeigen, dass ein kleiner Teil des  

Lehrerkollegiums einen großen Anteil der Fehltage einnimmt: So sollen 10% der Lehrkräfte 

ein Drittel (Cloterfelter et al., 2007) bzw. sogar 90% der gesamten Fehltage des Kollegiums 

einnehmen (Yolles, Carone & Krinsky, 1995). 
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Studien, die die Gründe für Abwesenheitszeiten von Lehrkräften in den Blick nehmen,  

weisen darauf hin, dass Krankheiten von Lehrerinnen und Lehrern mit über 60% als Haupt-

grund für die Abwesenheit anzusehen sind. Hinzu kommen vor allem Fehlzeiten aus ad-

ministrativen sowie persönlichen Gründen (Pitts, 2010; Speas, 2010). 

Einflussfaktoren auf die Lehrerabwesenheit  

Der Umfang der Lehrerabwesenheit unterscheidet sich in Abhängigkeit von bestimmten  

Bedingungen bzw. Einflussfaktoren. Es handelt sich hierbei einerseits um Merkmale und Ein-

stellungen der Lehrkräfte wie etwa ihr Geschlecht, die Berufserfahrung, die eigenen Ziele 

und die Arbeitszufriedenheit. Andererseits spielen auch Merkmale der Institution Schule 

eine Rolle wie die Lage und Ausstattung der Schule, das Schulklima und die Zusammen-

setzung der Schülerschaft. 

Hinsichtlich des Geschlechts deuten die meisten Untersuchungen darauf hin, dass Frauen 

häufiger fehlen als Männer: Danach fehlen Frauen im Schnitt ein bis zwei Tage mehr als 

Männer (Scott & McClellan, 1990; Miller, Murnane & Willett, 2008; Cloterfelter et al., 2007; 

Pitts, 2010; Miller, 2012). Eine andere Untersuchung von Chaudhury et al. (2006) hingegen 

kommt zu dem Ergebnis, dass Männer höhere Fehlzeiten haben als Frauen. 

Zudem scheint auch das Alter eine Rolle zu spielen: Weibliche Lehrkräfte fehlen mit zu-

nehmendem Alter häufiger, männliche Lehrkräfte haben die meisten Fehlzeiten im Alter von 

30 bis 40 Jahren (Unicomb, Alley & Barak, 1992). Während Frauen mit Kleinkindern oder 

alleinerziehende Mütter überdurchschnittlich häufig fehlen, scheint die Familie bei Männern  

keinen Einfluss auf die Anzahl der Fehltage zu haben (Klein, 1986). Die Untersuchung von 

Scott und McClellan (1990) hingegen kommt zu dem Ergebnis, dass das Alter die Fehlzeiten 

nur in der Lebensphase der Familiengründung beeinflusst. Hinsichtlich der Fehlzeiten im  

Alter unterscheiden sich die Untersuchungsergebnisse deutlich. Ehrenberg et al. (1991)  

weisen darauf hin, dass die Fehlzeiten in Bezirken, in denen es einen hohen Anteil von über 

55-jährigen Lehrkräften gibt, höher sind als in anderen Bezirken. Klein (1986) zufolge sind ab 

dem 55. Lebensjahr keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern mehr erkennbar.  

Andere Studien zeigen, dass die jüngsten und die ältesten Lehrkräfte tendenziell am  

häufigsten abwesend sind; Lehrkräfte im mittleren Alter hingegen am seltensten (Bradley et 

al., 2007; Educational Research Service, 1980). 
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Neben dem Alter beeinflusst auch die Berufserfahrung den Umfang der Lehrerabwesenheit. 

Neu ausgebildete Lehrkräfte haben eine geringere Anzahl an Fehltagen als erfahrene  

Lehrerinnen und Lehrer (Miller, Murnane & Willett, 2007; Cloterfelter et al., 2007; Pitts, 

2010; Speas, 2010). So fehlen Novizenlehrer im Schnitt 4,8 Tage und Lehrkräfte mit einer 

Berufserfahrung von fünf bis acht Jahren durchschnittlich 8 Tage (Cloterfelter et al., 2007; 

2009). Bei einer Erfahrung von vier bis neun Jahren scheinen mit 10,7 Tagen am meisten 

Fehlzeiten anzufallen (Speas, 2010). Die Befunde weisen zudem darauf hin, dass die Lehr-

kräfte mit einer geringen Berufserfahrung von zwei bis vier Jahren und jene mit einer großen 

Berufserfahrung von 20 bis 23 Jahren die geringsten Fehlzeiten haben (Porwoll, 1980).  

Hinsichtlich des Umfangs der Fehlzeiten von Lehrkräften, die sich dem Ruhestand nähern, 

unterscheiden sich die Befunde allerdings: So gibt es sowohl Hinweise dafür, dass ab einem 

bestimmten Alter die Fehlzeiten zurückgehen und die Lehrkräfte diese für den Ruhestand 

einsparen (Cloterfelter, 2007; 2009), als auch dafür, dass diese Lehrkräfte häufiger fehlen 

(Jacobson, 1990). Andere Studien (z.B. Pitkoff, 1993) lassen keine Zusammenhänge für die 

Anzahl der Dienstjahre erkennen. 

Auch für die Art des Arbeitsverhältnisses der Lehrkräfte sind Effekte mit Blick auf die Fehl-

zeiten erkennbar: So fehlen Lehrkräfte mit einer festen Anstellung im Durchschnitt 3,7 Tage 

pro Schuljahr mehr als Lehrerinnen und Lehrer in einem befristeten Arbeitsverhältnis (Miller 

et al., 2007; 2008; Pitkoff, 1993). In Nordamerika ist die Anzahl möglicher Fehltage meist 

vertraglich festgelegt; je höher die vertraglich festgelegte Anzahl an Fehltagen, desto höher 

ist auch die Lehrerabwesenheit. Besteht hingegen die Möglichkeit, die ungenutzten Fehltage 

in Form von Geld oder anderen Vorteilen wie etwa einer Gutschrift zur Altersvorsorge gutge-

schrieben zu bekommen, werden weniger Fehltage genutzt (Ehrenberg et al., 1991; Smith, 

2001). Nur geringe, nicht-signifikante Zusammenhänge wurden bei einem geringen Gehalt 

ermittelt (Pitkoff, 1993). Eine Studie zeigt bei Frauen die Tendenz, dass sie häufiger fehlen, 

wenn sie mit ihrem Gehalt zufrieden sind (Scott & McClellan, 1990). 

Die Studie von Pitkoff (1993) zeigt zudem die Tendenz, dass Lehrerinnen und Lehrer mit den 

Fächern Naturwissenschaften und Mathematik die geringsten Fehlzeiten haben, während 

Lehrkräfte mit gesellschaftswissenschaftlichen Fächern die meisten Fehltermine aufweisen. 
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Die Studien zeigen zudem, dass die Fehlzeiten zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr und an 

bestimmten Wochentagen höher sind als an anderen. Die meisten Untersuchungen deuten 

darauf hin, dass Lehrkräfte vor allem vor und nach Wochenenden, also montags und freitags, 

fehlen (Miller et al., 2007; 2008; Educational Research Service, 1980; Pennsylvanias School 

Boards Association, 1978; Strauss & Strauss, 2003). Manlove & Elliot (1977) ermittelten in 

einer Studie im Jackson School District in Mississippi die Fehlzeiten an den verschiedenen 

Wochentagen: Die Fehlquote betrug an Montagen und Freitagen etwa 13,5%, an den  

anderen Wochentagen lag die Abwesenheitsquote nur bei etwa 12%. Eine Studie von Pitts 

(2010) zeigt eine andere Verteilung der Fehltage auf die Wochentage: So fielen 24,4 % der 

Fehlzeiten auf einen Freitag, gefolgt von 20,4% der Fehlzeiten an Donnerstagen; auf die rest-

lichen drei Wochentage fielen jeweils 18% bis 18,6% der Fehlzeiten. Die Untersuchung von 

Unicomb et al. (1992) hingegen kommt zu dem Ergebnis, dass der Mittwoch der Tag mit den 

meisten Fehlzeiten ist, während montags am seltensten gefehlt wird und auch freitags ver-

gleichsweise geringe Fehlzeiten herrschen.  

Unicomb et al. (1992) identifizieren in ihrer Studie die Monate November, Januar und April 

als solche mit erhöhten Fehlzeiten; zudem liegen auffällig viele Fehltage um die Ferien und 

Feiertage herum. Pitkoff (1993) kommt zu dem Ergebnis, dass die Abwesenheitsquote der 

Lehrkräfte mit jedem Monat des Schuljahres steigt und seinen Höhepunkt im Mai erreicht. 

Zudem scheint der Anteil der Fehlzeiten in der Frühlingshälfte des Schuljahres höher zu sein 

als in der Herbsthälfte (Pitts, 2010). Lehrkräfte, die einen besonders weiten Weg zur Schule 

haben, fehlen häufiger, was möglicherweise auf wetterbedingte Probleme bei der Anreise in 

den Herbst- und Wintermonaten zurückgeführt werden kann (Miller, 2012). 

Auch die Schulform, an der die Lehrkräfte arbeiten, beeinflusst den Umfang der Lehrerab-

wesenheit. So war der Anteil an Grundschullehrkräften, die mehr als 10 Tage im Schuljahr 

fehlten, in einer Studie von Miller (2012) etwa 3,5% höher als der Anteil der Gymnasial-

lehrer, die diesen Wert überschritten. Die Tendenz, dass Grundschullehrkräfte häufiger  

fehlen als jene an höheren Schulformen, bestätigen auch weitere Studien (Cloterfelter et al., 

2007; 2009; Scott & McClellan, 1990; Bridges & Hallinan, 1978; Educational Research Service, 

1980; Speas, 2010; Pitts, 2010). In der Studie von Scott und McClellan (1990) lag die  

Differenz zwischen den beiden Lehrergruppen bei mehr als 4 Tagen pro Schuljahr. 
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Das Schulklima hat ebenfalls Auswirkungen auf die Anwesenheitsmoral der Lehrkräfte; an 

Schulen mit einem schlechteren Schulklima ist die Rate der Lehrerabwesenheit erkennbar 

höher. So fehlen Lehrerinnen und Lehrer, die wenig Anerkennung für ihre Arbeit wahr-

nehmen, tendenziell häufiger und fühlen sich weniger mit ihrem Arbeitsplatz verbunden, da 

sie glauben, ineffizient zu sein (Pitkoff, 1993). Auch der Umgangston an der Schule spielt 

eine entscheidende Rolle: Ein schroffer Umgangston löst bei den Lehrkräften Stress aus und 

bringt erhöhte Fehlzeiten mit sich (Solom & Feld, 1989). Fehlen viele Lehrkräfte innerhalb 

eines Kollegiums, sinkt auch die Arbeitsmoral der noch verbliebenen Lehrerinnen und Lehrer 

aufgrund des zunehmenden Belastungserlebens z.B. durch Vertretungsstunden – besonders 

in Bezirken mit einem hohen Anteil ökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler. 

Dies führt wiederum zu einer erhöhten Lehrerabwesenheit (Bruno, 2002). In großen  

Kollegien ist die Abwesenheitsrate tendenziell höher als in Schulen mit einer geringeren An-

zahl an Lehrerinnen und Lehrern (Winkler, 1980). Mehrere Studien zeigen einen positiven 

Zusammenhang zwischen der Distanz zum Arbeitsplatz Schule und der Abwesenheitsrate der 

Lehrkräfte: Lehrerinnen und Lehrer, die eine besonders große psychische Distanz zu ihrem 

Arbeitsplatz wahren, fehlen häufiger (Winkler, 1980; Bridges & Hallinan, 1978; Educational 

Research Service, 1980). Besonders für Männer scheint es zuzutreffen, dass sie seltener  

fehlen, je mehr sie in ihre Arbeit involviert sind (Scott & McClellan, 1990). Andererseits weist 

eine Untersuchung zu Grundschulen in den Niederlanden darauf hin, dass in Kollegien, in 

denen die Beziehungen zwischen den Kollegen besonders gut waren, höhere Fehlzeiten auf-

traten, während eine direkte und konsequente Führung die Fehlzeiten mindert (Imants & 

van Zoelen, 1995). Mehrere Studien zeigen, dass Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Abwesen-

heit direkt bei der Schulleitung melden müssen, seltener abwesend sind als jene, die ihre 

Abwesenheit über ein unpersönliches, zentrales Meldesystem melden müssen (Farrell & 

Stamm, 1988; Winkler, 1980; Scott et al., 2007; Hubbell, 2008; Pitkoff, 1993). Auch der Um-

gang mit den Fehltagen beeinflusst deren Nutzung: Wird dem Thema der Lehrerabwesenheit 

in den Schulen eine große Bedeutung zugeschrieben, sind die Fehlzeiten geringer (Bradley et 

al., 2007; Gendler, 1977). 

Für die Anzahl der unterrichteten Klassen und die Größe der unterrichteten Klassen konnten 

keine bzw. nur geringe, nicht-signifikante Korrelationen ermittelt werden (Pitkoff, 1993). 
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Es sind zudem Zusammenhänge zwischen der Zusammensetzung der Schülerschaft in einem 

Bezirk bzw. an einer Schule und der Höhe der Abwesenheitsquote der Lehrerinnen und  

Lehrer nachweisbar. So ist die Abwesenheit von Lehrkräften in solchen Bezirken am  

höchsten, in denen der Anteil der Schülerinnen und Schüler aus ökonomisch benachteiligten 

Familien und solchen mit Migrationshintergrund besonders hoch ist, den Schülerinnen und 

Schülern die Nähe zum akademischen Milieu fehlt, die Schülerleistungen in Lesen, Schreiben 

und Mathematik besonders gering und die Schulabbrecherquoten hoch sind. Dies ist  

besonders problematisch, da gerade diese Schülerinnen und Schüler die Anwesenheit und 

Unterstützung einer Lehrkraft benötigen (Pitkoff, 1993; Norton, 1998; Bruno, 2002). Der  

Anteil der Schülerinnen und Schüler, die auf der untersten Kompetenzstufe lesen, erwies 

sich als der stärkste Prädiktor für den Umfang der Fehlzeiten der Lehrkräfte; der zweit-

stärkste Prädiktor war der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einem ökonomisch  

benachteiligten Familienhintergrund, gemessen an der Berechtigung, ein freies oder redu-

ziertes Mittagessen in der Schulkantine zu erhalten (Pitkoff, 1993). Im direkten Vergleich 

fehlten Lehrkräften an Schulen im Quartil mit den meisten Schülerinnen und Schülern, die 

ein kostenloses oder kostenreduziertes Mittagessen erhalten, im Schnitt einen bis zwei Tage 

mehr als jene Lehrerinnen und Lehrer an Schulen, die dem untersten Quartil mit dem  

geringsten Anteil ökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler zugeordnet sind 

(Cloterfelter et al., 2007; 2009; Speas, 2010). Lehrkräfte an Schulen, an denen weniger als 

24% in die Gruppe der ökonomisch Benachteiligten fielen, hatten eine Abwesenheitsquote 

von 5% oder weniger; Schulen mit einer höheren Quote benachteiligter Kinder weisen eine 

Abwesenheitsquote von 5,5% und mehr pro Lehrkraft auf (Miller et al., 2008; National  

Center for Education Statistics, 03/04). Der Zusammenhang zwischen dem ökonomischen 

Einkommen der Schülerfamilien und den Fehlzeiten der Lehrkräfte scheint vor allem an 

Grundschulen und High Schools relevant zu sein: So beträgt der Unterschied zwischen den  

Gruppen von Schulen mit dem höchsten und niedrigsten Anteil an Schülerinnen und Schüler 

mit einem Anspruch auf ein freies oder kostenreduziertes Mittagessen an Grundschulen 2,2 

Tage und an High Schools sogar 3,9 Tage (Speas, 2010). Jene Schulen, die durch ihre  

besonders hohen Lehrerabwesenheitszeiten auffielen, waren vorwiegend Schulen mit  

Schülerinnen und Schülern, deren Familien zu der niedrigsten Einkommensgruppe zählen 

(Cloterfelter et al., 2007; 2009).  
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Es wird deutlich, dass vielfältige Bedingungen die Abwesenheit von Lehrkräften beeinflussen. 

Diese können sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Schulkontext in ihrer Bedeutsamkeit  

unterscheiden und sind somit nicht verallgemeinerbar und unreflektiert auf die Situation in 

Nordrhein-Westfalen übertragbar. Insgesamt erscheint es, als sei vor allem das Wohlbe-

finden der Lehrkräfte an ihrer Schule für den Umfang der Abwesenheit von Bedeutung:  

Je wohler sich die Lehrkräfte an ihrer Schule fühlen, desto seltener fehlen sie. Maßgebliche 

Faktoren scheinen auch die Schülervoraussetzungen, die (kollegialen) Arbeitsbedingungen 

an der Schule sowie der organisatorische Umgang der Schulleitung bzw. die Personalführung 

der Schulleitung zu sein.  

Kosten der Lehrerabwesenheit bzw. von Vertretungslehrkräften 

Die Abwesenheit von Lehrkräften ist für Bildungsadministratoren und Schulen mit hohen 

Ausgaben verbunden. Sie müssen nicht nur das Gehalt von möglichen Vertretungslehr-

kräften bezahlen, sondern auch deren Rekrutierung, Kosten für damit verbundene administ-

rative Tätigkeiten sowie das Gehalt der fehlenden Lehrkraft. Eine Studie von Woods (1990), 

in der drei Schulbezirke in Indiana untersucht wurden, kommt zu dem Ergebnis, dass fast 1% 

der Ausgaben der Schulbezirke für Vertretungslehrkräfte verwendet werden. Das District 

Management Council (2004) kommt unter Nutzung von Statistiken des National Center for 

Education Statistics (NCES) aus dem Jahr 2000 zu der Einschätzung, dass in Nordamerika die 

Gesamtkosten für die Lehrerabwesenheit bei 25,2 Milliarden Dollar liegen. 

Auswirkungen der Lehrerabwesenheit auf Schülerleistungen 

Vor allem ältere Studien finden meist keine oder nur sehr geringe, negative Zusammenhänge 

und liefern keine überzeugenden Beweise für einen kausalen Zusammenhang, da andere 

Einflussfaktoren unberücksichtigt bleiben. So fanden Ehrenberg et al. (1991) bei der Unter-

suchung von 700 New Yorker Schulen keinen Hinweis für den Einfluss der Lehrerabwesen-

heit auf die Schülerleistung; auch in einer dreijährigen Studie mit 200 Schulen in South  

Carolina ließ sich nur in einem Jahr ein statistischer Zusammenhang zwischen der Lehrer-

abwesenheit und der Leistung der Schülerinnen und Schüler finden (Madden et al., 1991). 

Auch weitere Studien zeigen keine Zusammenhänge zwischen den beiden Variablen (Kirk, 

1998; New York City Public Schools, 2000; Ziomek & Schoeneberger, 1983). Burris (2002) 

fand ebenfalls keine Korrelation zwischen der Schülerleistung und der Lehrerabwesenheit; 

dennoch ergab sich tendenziell das Muster, dass Lehrkräfte, deren Schülerinnen und Schüler 

die besseren Testleistungen erbrachten, häufig erfahrener waren und ihre Fehlzeiten für  
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Fortbildungen nutzten. Andere Studien finden zwar Zusammenhänge zwischen den beiden  

Faktoren (z.B. Summers & Raivets, 1982), die sich allerdings als gering und oft nicht-

signifikant erweisen; der Einfluss von weiteren Variablen kann nicht ausgeschlossen werden. 

Neuere Studien (v.a. Cloterfelter et al., 2007, 2009; Miller et al., 2007; Brown & Arnell 2012) 

hingegen gehen verstärkt von einem Zusammenhang zwischen der Lehrerabwesenheit und 

der Schülerleistung aus, obwohl auch diese Studien nur geringe Korrelationen zeigen. Die 

Ergebnisse von fünf Studien seien beispielhaft dargelegt, um einen Eindruck von den Studien 

und ihrer Aussagekraft zu geben: 

 Miller et al. (2007; 2008) stellten Hochrechnungen für einen großen städtischen Schulbe-

zirk mit einem 85%igen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit einem Anspruch auf ein 

kostenreduziertes oder freies Mittagessen auf und kamen zu dem Ergebnis, dass zehn 

Lehrerabwesenheitstage die Leistungen von Viertklässlern in Mathematik um 3,2% einer 

Standardabweichung reduzieren; für die Leistungen im Lesen hingegen werden keine be-

deutsamen Auswirkungen angenommen. Die Autoren weisen außerdem darauf hin, dass 

die Auswirkungen unerwarteter Fehlzeiten deutlich höher sind: Bei zehn unerwarteten 

Fehltagen ist von einer Reduktion der Schülerleistungen in Mathematik um 10% auszu-

gehen. Die Höhe der Effekte ist zwar auch im Fach Mathematik sehr gering, aber – nach 

Abzug der Effekte der Schule, der Schüler und der Lehrer – signifikant. 

 Die Untersuchung von Cloterfelter et al. (2007; 2009), die den Zusammenhang für die 

Jahrgangsstufen 4 und 5 an Schulen in North Carolina über einen Zeitraum von neun 

Schuljahren untersucht, kommt zu ähnlichen Ergebnissen: 10 Fehltage verschlechtern die 

Leistungen der Schüler um 2,3% einer Standardabweichung in Mathematik und um 1% 

einer Standardabweichung im Lesen. Nimmt man den Befund hinzu, dass sich mit jeden 

ein bis zwei Jahren mehr an Berufserfahrung der Lehrkraft die Schülerleistung um 7,7% 

einer Standardabweichung in Mathematik und um 4,6 % einer Standardabweichung im 

Lesen erhöht, erscheint der Einfluss der Lehrerabwesenheit insgesamt eher gering zu 

sein. 

 Laut einer weiteren Studie in einem großen, vorstädtischen Schulbezirk in Georgia ist der 

Zusammenhang zwischen der Lehrerabwesenheit und der Leistung in Mathematik  

praktisch schwach signifikant. So konnte die Lehrerabwesenheit in der Untersuchung nur 

0,2% der Variabilität der Mathematikleistung erklären. Für eine Korrelation mit der Lese-
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leistung gab es hingegen keine Hinweise. Als stärkster Prädiktor für die Mathematik- und  

Leseleistung erwies sich der Anteil an Schülern mit Anspruch auf ein freies oder kosten-

reduziertes Mittagessen; ihr Anteil erklärt 88,3% der Variabilität der Leistung (Finlayson, 

2009). 

 Bruno (2002) konnte für High Schools in Los Angeles ebenfalls einen Zusammenhang  

zwischen Abwesenheiten von Lehrkräften und der Schülerleistung nachweisen: An  

Schulen mit einer hohen Lehrerabwesenheit lag die Leistung in einem standardisierten 

Test durchschnittlich bei 506 Punkten bei einer Spannweite von 370 bis 653 Punkten. An  

Schulen mit einer niedrigen Lehrerabwesenheit war die durchschnittliche Punktzahl 564 

und die Spannweite ist mit 426 bis 737 zwar etwas breiter, liegt aber in einem höheren 

Punktebereich. Der in der Studie ermittelte Zusammenhang zwischen der Lehrerab-

wesenheit und der Schülerleistung lag an Schulen der ersten Gruppen bei -.45 und bei 

Schulen der zweiten Gruppe bei -.37. 

 Bei einer Untersuchung von zwei Schulbezirken in Indiana und Wyoming zeigte sich, dass 

Dritt- und Viertklässler der Lehrkräfte mit den höchsten Abwesenheitszeiten in standardi-

sierten Tests die geringsten Leistungen erbrachten, während Schülerinnen und Schüler in 

Klassen mit einer geringen Lehrerabwesenheit ihre Leistung gleichmäßig steigern konnten 

(Woods & Montagno, 1997). 

Aber nicht alle der neueren Untersuchungen zeigen Auswirkungen der Lehrerabwesenheit 

auf die Schülerleistung: Speas (2010) fand in einer Untersuchung verschiedener Jahrgangs-

stufen in einem Schulbezirk in North Carolina nur bei zwei der sechs untersuchten Jahr-

gangsstufen, nämlich in den Jahrgangsstufen 6 und 7, einen geringen, negativen Zusammen-

hang zwischen der Lehrerabwesenheit und der Mathematikleistung. Auch hier waren keine 

Zusammenhänge im Lesen erkennbar. 

Die Korrelationen zwischen der Lehrerabwesenheit und der Schülerleistung scheinen nicht 

an allen Schulen und bei allen Schülerinnen und Schülern in gleicher Weise aufzutreten: Die 

Effekte der Lehrerabwesenheit sind an ländlichen Schulen, bei Schülerinnen und Schülern, 

die ein freies oder kostenreduziertes Mittagessen erhalten, sowie bei leistungsschwachen 

Schülerinnen und Schülern am höchsten (Cloterfelter et al., 2007; 2009). Die Zusammen-

setzung der Schülerschaft an den Schulen ist von besonderer Bedeutung. So konnten  

Madden et al. (1991) bei einer Untersuchung von 200 Schulen in South Carolina zeigen, dass 
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sich der Zusammenhang zwischen der Lehrerabwesenheit und der Schülerleistung vor allem 

an Schulen zeigt, an denen die Schülerinnen und Schüler insgesamt durchschnittliche  

Leistungen erbringen. An Schulen mit niedrigem und hohem Leistungsniveau werden diese 

Zusammenhänge ebenfalls deutlich, wenn die Abwesenheitsquote der Lehrkräfte über 7,5% 

liegt. Zudem zeigten Cloterfelter et al. (2007; 2009), dass der Leistungsabfall bei leistungs-

schwachen Schülern bei 3,3% einer Standardabweichung liegt, während es bei den leistungs-

starken Schülern nur 0,3% sind. 

Auch der Zeitpunkt des Fehlens spielt eine Rolle für die Schülerleistung: Fehlen die Lehr-

kräfte in der zweiten Hälfte des Schuljahres (Januar bis Juni), ist der negative Effekt auf die 

Schülerleistung dreimal größer als in der ersten Hälfte (Juli bis Dezember) (Cloterfelter et al., 

2007; 2009). 

Zudem geht mit einer höheren Lehrerabwesenheit eine höhere Schülerabwesenheit einher, 

die sich wiederum negativ auf die Leistung auswirkt. Dabei hat die Schülerabwesenheit einen 

deutlich größeren Einfluss auf die Schülerleistungen als die Lehrerabwesenheit: Bei jedem 

dreitägigen Fehlen eines Schülers bzw. einer Schülerin fällt seine Leistung um ein bis 2,5% in 

einem standardisierten Test (Cloterfelter et al., 2007; 2009; Ehrenberg et al., 1991). Nach 

Manatt (1987) haben sowohl die Schülerabwesenheit als auch die Lehrerabwesenheit einen 

signifikanten Einfluss auf die Schülerleistung und zwar vor allem in Mathematik, im Lesen 

hingegen weniger. Die Folgen der Schülerabwesenheit für ihre Leistung erwies sich schon bei 

fünf bis sieben Fehltagen als signifikant, die Lehrerabwesenheit hatte nach sieben bis zehn 

Tagen einen signifikanten Einfluss auf die Schülerleistungen. 

Zusammenfassung des Forschungsstandes  

Bevor die zentralen Befunde zum Unterrichtsausfall im deutschsprachigen und anglo-

amerikanischen Raum gebündelt werden, ist darauf hinzuweisen, dass sich die Ergebnisse – 

vor allem jene aus der internationalen Forschung – nicht ohne Weiteres auf die Situation in 

Deutschland allgemein und im Bundesland Nordrhein-Westfalen im Besonderen übertragen 

lassen. Die Studien kommen zu unterschiedlichen, zum Teil widersprüchlichen Befunden. 

Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass sich die untersuchten Schulen und Schul-

bezirke stark voneinander unterscheiden und Unterschiede im Blick auf die Schulformen, die 

Schulträger, die Schülerschaft, die Ausbildung und Situation der Lehrkräfte sowie im Hinblick 

auf die Vorgaben und Regelungen des Staates aufweisen. Dennoch sollen die wichtigsten 
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Aspekte zusammengetragen und hinsichtlich ihrer Relevanz für die Verhältnisse in Nord-

rhein-Westfalen diskutiert werden. 

Obwohl der Thematik Unterrichtsausfall in der Bildungspolitik und der Schulöffentlichkeit 

große Beachtung beigemessen und ein Zusammenhang zum Bildungserfolg der Schülerinnen 

und Schüler unterstellt wird, zeigen sowohl die deutsche MARKUS-Studie, die ausschließlich 

das Fach Mathematik in den Blick nimmt, wie auch die internationalen Befunde, dass die 

Auswirkungen des Unterrichtsausfalls auf die Schülerleistungen tendenziell gering sind und 

in der Regel erst beim Überschreiten des kritischen Werts bei einer Lehrerabwesenheit von 

über zwei Wochen deutlich werden. In welchem Maße entsprechende Kompensationsmaß-

nahmen der Schulen durch Vertretungsunterricht oder ähnliches greifen, lässt sich mit Hilfe 

der Studien nicht belegen.  

Somit wird die Auswirkung von Unterrichtsausfall durch die zeitlich beschränkte Abwesen-

heit von Lehrkräften auf die Wissensentwicklung der Schülerinnen und Schüler häufig über-

schätzt. Erst bei einem massiven und längerfristigen Ausfall sowie bei einer längeren  

Abwesenheit eines Schülers vom Unterricht sind bedeutsame Konsequenzen für die Schüler-

leistung zu erwarten. In der Folge scheint ein gelegentlicher Unterrichtsausfall aufgrund der 

Abwesenheit einer Lehrkraft, z.B. aufgrund von Krankheiten, Fortbildungen oder Kon-

ferenzen, keine bedeutsamen Auswirkungen auf die Leistungsentwicklung der Schülerinnen 

und Schüler zu haben.  

Gleichzeitig erscheint eine verstärkte individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern, 

die häufige und längere Fehlzeiten haben, wichtig. Die MARKUS-Studie ermittelt für Rhein-

land-Pfalz einen durchschnittlichen Unterrichtsausfall von elf Unterrichtsstunden im Fach 

Mathematik aufgrund von Lehrerabwesenheit, also etwas mehr als zwei Wochen. Im anglo-

amerikanischen Raum scheint die Lehrerabwesenheit ähnlich hoch bei etwa neun bis zehn 

Unterrichtsstunden pro Schuljahr zu liegen. Es muss jedoch beachtet werden, dass unter die 

Lehrerabwesenheit im anglo-amerikanischen Raum auch Unterrichtsstunden fallen, die  

anderweitig kompensiert werden, da lediglich die Abwesenheit der regulären Lehrkraft als 

Kriterium herangezogen wird, während die MARKUS-Studie den „ersatzlosen Ausfall“ und 

„irregulären Unterricht“ getrennt voneinander erhoben hat. Da die Studien zum Unterrichts-

ausfall und zur Lehrerabwesenheit nur geringe negative Zusammenhänge zeigen, sollte die 

Bedeutung des Unterrichtsausfalls für die Schülerleistung nicht überschätzt werden.  
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Viele weitere Faktoren wie etwa die Abwesenheit der Schülerinnen und Schüler, der  

schulische Kontext sowie die Qualität des tatsächlich erteilten Unterrichts beeinflussen die 

Schülerleistung in nachweislich höherem Maße. 

Die Studien aus dem angloamerikanischen Raum, die verstärkt die Abwesenheit der Lehr-

kräfte sowie deren Gründe in den Blick nehmen, deuten darauf hin, dass die Arbeits-

bedingungen an den Schulen die Abwesenheitszeiten der Lehrkräfte beeinflussen. Die  

Arbeitsbedingungen und das Wohlbefinden der Lehrkräfte an ihrem Arbeitsplatz werden 

dabei von mehreren Faktoren geprägt. Daher scheint es sinnvoll, die Arbeitssituationen der 

Schulen im Zusammenhang mit dem Ziel der Minimierung der Abwesenheitszeiten verstärkt 

zu betrachten. Es sollten u.a. Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Kollegiums-

entwicklung in Erwägung gezogen werden, um die Arbeitsbedingungen und das Wohl-

befinden der Lehrkräfte an den Schulen im Allgemeinen und an Schulen in Brennpunkten im 

Besonderen zu verbessern und die Abwesenheitszeiten zu senken. 

Schlussfolgerung für die Erfassung von Unterrichtsausfall in NRW 

Die vorgestellte Forschungslage gibt Anlass zu der Annahme, dass sich im Normalfall die 

Auswirkungen von Unterrichtsausfall auf das Schülerlernen in Grenzen halten. Gemessen an 

den Forschungsergebnissen wird die Bedeutung in der öffentlichen Diskussion mit Blick auf 

das Schülerlernen eher überschätzt. Einen weitaus gewichtigeren Einfluss auf das Schüler-

lernen als der Unterrichtsausfall hat die individuelle Schülerabwesenheit.  

Dennoch zeigen sich auch pädagogisch bedenkenswerte Befunde: Wie so oft scheinen insbe-

sondere leistungsschwache Schülerinnen und Schüler und solche aus sozial schwächeren 

Familien in ihren Leistungen durch die Lehrerabwesenheit negativ beeinflusst zu werden; 

umgekehrt gewendet bedeutet dies, dass gerade für Schulen in schwierigen sozialen Lagen 

Vertretungskonzepte, die den Unterrichtsausfall sinnvoll begrenzen und minimieren, von 

besonderer Bedeutung sind. 

Die Forschung aus dem anglo-amerikanischen Raum zeigt auch, dass die Krankenstände in 

Schulen in schwieriger sozialer Lage in der Regel höher ausfallen als in Schulen mit günstigen 

sozialen Lagen. Insgesamt weist die Forschung darauf hin, dass Ansätze zur Schulklimaver-

besserung und Gesundheitsförderung im Kollegium einen positiven Effekt auf den Unter-

richtsausfall haben können.  
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Aus den Studien kann nicht geschlussfolgert werden, dass es sich beim Thema Unterrichts-

ausfall um ein erhebliches und bedeutsames Problem für die Leistungsentwicklung der  

Schülerinnen und Schüler handelt. Zugleich zeigen die Studien, dass der Unterrichtsausfall 

durchverschiedene flankierende Maßnahmen minimiert werden kann, um das Lernzeit-

angebot an die Schülerinnen und Schüler zu erhöhen.  

Wenngleich diese Betrachtung nicht direkter Gegenstand des vorliegenden Gutachtens war, 

bringt dieser Forschungsüberblick doch Erkenntnisse über die Bedeutung von Unterrichts-

ausfall für das Schülerlernen und auch mit Blick auf Vermeidungsmöglichkeiten bzw.  

Strategien zum pädagogisch wünschenswerten Umgang mit Unterrichtsausfall. Beide  

Aspekte sind für die Empfehlungen in Kapitel 5 bedeutsam. 
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2 Erhebungen zum Unterrichtsausfall in den deutschen 

Bundesländern 
 

In Deutschland erheben die für Bildung zuständigen Ministerien einiger Bundesländer  

regelmäßig den Unterrichtsausfall. Die Daten sind allerdings nicht direkt miteinander ver-

gleichbar, da sich die Erhebungen zum Unterrichtsausfall von Bundesland zu Bundesland 

unterscheiden und ihnen unterschiedliche Definitionen und Erhebungsansätze zugrunde 

liegen. Sie umfassen teilweise auch nur einzelne oder ausgewählte Schularten.  

Für die meisten Bundesländer können auf der Grundlage einer Internetrecherche Angaben 

zum Unterrichtsausfall und seiner Erhebung gemacht werden. Keine Daten liegen für die 

Länder Saarland, Hessen und Niedersachsen vor. Jedoch präsentieren einige Bundesländer 

lediglich ihre Ergebnisse und legen die dahinterliegenden Erhebungsmethoden und ihr Ver-

ständnis von Unterrichtsausfall nicht offen. Im Folgenden wird ein synoptischer Überblick 

über die verschiedenen Erhebungsansätze in den Bundesländern, deren Daten verfügbar 

waren, gegeben. Für jedes Bundesland werden zunächst Hinweise zu den vorliegenden  

Daten gegeben. Anschließend werden das Verständnis von Unterrichtsausfall, das Erhe-

bungskonzept, der Erhebungsumfang sowie der Erhebungsrhythmus erläutert. Auf alter-

native Erhebungen der Rechnungshöfe wird – sofern sie vorliegen – ebenfalls hingewiesen. 

Daraus ergibt sich folgende Schrittfolge für die Betrachtung der Erhebungsansätze in den 

Bundesländern: 

A Datenlage 

B Verständnis von Unterrichtsausfall 

C Erhebungskonzept 

D Erhebungsumfang 

E Erhebungsrhythmus 

F Alternative Erhebungen des Rechnungshofs 

Die Ergebnisse der Erhebungen der zuständigen Ministerien werden abschließend in einer 

Tabelle vergleichend gegenüber gestellt. Für das Bundesland Nordrhein-Westfalen werden 

die Ergebnisse der bisherigen Erhebungen bei der Betrachtung des Erhebungsansatzes als 

Folie für die Empfehlungen des Gutachtens detaillierter dargelegt. 
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Baden-Württemberg 

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg stellt keine Daten zum 

Unterrichtsausfall auf seiner Internetseite bereit. Stattdessen liegen Stellungnahmen des 

Ministeriums zu Anfragen des Landtags für verschiedene Regierungsbezirke vor, denen In-

formationen zum Unterrichtsausfall und der Erhebung in Baden-Württemberg zu entnehmen 

sind. 

Unter Unterrichtsausfall fasst das Kultusministerium den Saldo aus Abwesenheitsstunden 

und Vertretungsstunden. 

Bei der Erhebung werden getrennt nach Schularten die Pflichtstunden nach dem Stunden-

plan, die von den vorgesehenen Lehrkräften nicht erteilten Stunden nach Gründen (Ab-

wesenheitszeiten) sowie die Vertretungsstunden nach Maßnahmen erfasst. Ergänzend wird 

der strukturelle Unterrichtsausfall im Rahmen der amtlichen Schulstatistik zu einem Stichtag, 

zuletzt 17. Oktober 2012, erhoben. Der strukturelle Unterrichtsausfall meint die Ab-

weichungen der erteilten Stunden gegenüber den für die entsprechende Jahrgangsstufe vor-

gesehenen Stunden, die zu erteilen sind.  

Der Unterrichtsausfall wird stichprobenartig an rund 600 Schulen, also 15% aller öffentlichen 

Schulen des Landes, erhoben. 

Bei der jährlichen Erhebung wird der Unterrichtsausfall in einer Woche im November (bis 

2009 47. Kalenderwoche; seit 2010 46. Kalenderwoche) des Schuljahres erhoben, zuletzt 

vom 12. bis 16. November 2012. 

Alternative Erhebungen des Rechnungshofes liegen für Baden-Württemberg derzeit nicht 

vor. 

Bayern 

Das Kultusministerium in Bayern stellt auf seiner Homepage differenzierte Informationen 

zum Unterrichtsausfall zur Verfügung. 

Unter Unterrichtsausfall werden in den Erhebungen des bayrischen Kultusministeriums alle 

bezüglich des aktuell gültigen Stundenplans nicht regulär erteilten Lehrerstunden erfasst. Es 

wird differenziert zwischen dem ersatzlos ausgefallenen Unterricht und den nicht planmäßig 

erteilten Lehrerstunden. Ersatzlos ausgefallener Unterricht umfasst alle Stunden, in denen 
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die Schüler ohne unterrichtliche Beschäftigung beaufsichtigt werden oder die gar nicht statt-

finden, also nicht vertreten oder auf andere Weise kompensiert werden. Nicht planmäßig 

erteilte Lehrerstunden umfassen neben dem ersatzlos ausgefallenen Unterricht auch Unter-

richtsstunden, die von einer anderen Lehrkraft erteilt werden.  

Die Erhebung besteht aus zwei sich ergänzenden Teilerhebungen: eine wochenweise Er-

fassung über das gesamte Schuljahr hinweg (die letzten beiden Unterrichtstage bleiben  

unberücksichtigt) sowie eine differenzierte, tagesweise Erfassung zu zwei Zeitpunkten pro 

Schuljahr. Die wochenweise Erfassung erfolgt über ein Online-Formular. Erhoben werden als 

Bezugsgröße die Unterrichtsstunden gemäß regulärem Stundenplan; weiterhin die nicht 

planmäßig erteilten Lehrerstunden insgesamt sowie die Gründe dafür. Erhoben wird auch 

der abgewendete Unterrichtsausfall – differenziert in organisatorische Maßnahmen zur Ein-

sparung von Lehrerstunden und Vertretungen – sowie der ersatzlos ausgefallene Unterricht. 

Der strukturelle Unterrichtsausfall wird hingegen nicht erhoben. 

Das Kultusministerium untersucht den Unterrichtsausfall an den Schulen stichprobenartig. Es 

werden Schulen zufällig ausgewählt, die ein repräsentatives Bild der Gesamtsituation liefern 

sollen. Im Schuljahr 2011/2012 wurden z.B. 141 staatliche Schulen, darunter 98 allgemein-

bildende und 43 berufliche Schulen unterschiedlicher Schularten, unterschiedlicher Größe 

und regionaler Lage ausgewählt. Die Schulen werden alle zwei Jahre neu bestimmt. Einige 

Kerngrößen werden an allen staatlichen Realschulen und Gymnasien erhoben. 

Seit dem Schuljahr 2005/2006 erhebt das Kultusministerium die Daten zum Unterrichtsaus-

fall jährlich. Es werden vier Wochen pro Schuljahr untersucht, davon je zwei im Herbst und 

zwei im Frühjahr eines Schuljahres. Die Kalenderwochen werden jedes Jahr neu festgelegt 

und den betroffenen Schulen vorab mitgeteilt. Seit dem Schuljahr 2010/2011 werden zusätz-

lich wichtige Kerngrößen über das gesamte Schuljahr hinweg erhoben; seit dem Kalenderjahr 

2012 werden diese Kerngrößen ganzjährig an allen staatlichen Realschulen und Gymnasien 

erhoben. Die ganzjährige Erhebung von Daten ermöglicht es, den zeitlichen Verlauf mit allen 

saisonalen Schwankungen genauer zu analysieren. 

In Bayern liegt eine alternative Erhebung des Obersten Rechnungshofes vor, in welcher der 

Unterrichtsausfall an zwölf ausgewählten staatlichen Realschulen über das gesamte Schul-

jahr 2007/2008 erhoben wurde, wobei der erste und der letzte Schultag sowie die Stunden 

der 10. Klasse ab dem Tag der letzten schriftlichen Prüfung unberücksichtigt blieben. Die 
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Untersuchung befasste sich mit dem Unterricht, der im Stundenplan vorgesehen ist, aber 

nicht planmäßig gehalten wurde. Es ergeben sich deutliche Abweichungen zwischen den 

Erhebungen des Kultusministeriums und des Rechnungshofes: So war der Unterrichtsausfall, 

der vom Landesrechnungshof ermittelt wurde, deutlich höher als vom Kultusministerium 

angenommen. Der Oberste Rechnungshof führt dies auf den beschränkten Zeitraum der Er-

hebung des Kultusministeriums sowie auf die undeutliche Abgrenzung der verschiedenen 

Erhebungskategorien zurück sowie auf die mangelnde Kompensation des Unterrichts durch 

Vertretungen. Der Erhebung des Oberste Rechnungshofes zufolge gelingt es den Schulen, 

den nicht planmäßig gehaltenen Unterricht größtenteils durch fachgerechte (12%) oder fach-

fremde (44%) Vertretung abzudecken. Die ganzjährige Erhebung von Kenngrößen zum  

Unterrichtsausfall seit dem Schuljahr 2010/11 erfolgte zum Zeitpunkt der Untersuchung 

durch den Rechnungshof nicht. 

Berlin 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Berlin legt in ihrer  

Bildungsstatistik weder ihr Verständnis von Unterrichtsausfall noch ihr Erhebungskonzept 

und die Erhebungsmodalitäten offen. In einer Pressemitteilung gibt die Senatsverwaltung an, 

dass Berlin flächendeckend an jedem Schultag jede Unterrichtsstunde, die die Schulen als 

ausgefallen melden, registriert und veröffentlicht. Die Daten scheinen folglich auf einer 

Vollerhebung über das gesamte Schuljahr hinweg zu basieren. 

Alternative Erhebungen des Rechnungshofes liegen zum Unterrichtsausfall in Berlin derzeit 

nicht vor. 

Brandenburg 

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg gibt auf seiner Internetseite 

Informationen zu der Zusatzerhebung „Unterrichtsausfall und Vertretungsunterricht“. 

Es wird zwischen möglichem und tatsächlichem Unterrichtsausfall differenziert. Möglicher 

Unterrichtsausfall umfasst die Unterrichtsstunden, die nicht von der im Stundenplan vorge-

sehenen Lehrkraft erteilt werden können und entweder vertreten werden oder ersatzlos 

ausfallen. Vertretungsunterricht meint dabei alle Maßnahmen, die einem tatsächlichen Aus-

fall entgegenwirken wie etwa Vertretung durch eine andere Lehrkraft, aber auch Klassenzu-
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sammenlegungen. Tatsächlicher Unterrichtsausfall ist der im Stundenplan der Schule ange-

setzte Unterricht, der nicht erteilt wird und damit ersatzlos ausfällt. 

Der Unterrichtsausfall wird in Brandenburg in der Erhebung „Unterrichtsausfall und Vertre-

tungsunterricht“ gemessen. Die Erfassung erfolgt an den Schulen online über das zentrale 

System ZENSOS weBBclassic. Abgefragt werden an zwei Stichtagen (jeweils am Ende des  

ersten und am Ende des zweiten Halbjahres) das im Schuljahr zu erteilende Stundensoll der 

Lehrkräfte, die zur Vertretung anfallenden Stunden nach ihren Gründen sowie die tatsächlich 

vertretenen Stunden nach Art der Vertretung. In einer Presseerklärung betont das  

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, dass der Unterrichtsausfall in Brandenburg  

besonders transparent sei. So dokumentiere und begründe jede Einzelschule ihren Unter-

richtsausfall öffentlich im Schulprofil im Internet und führe ihre Vertretungsmaßnahmen auf. 

An der Erhebung nehmen alle allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in öffentlicher 

Trägerschaft teil. 

Die Schulen tragen jeweils am Ende jedes Schulhalbjahres die für das gesamte Halbjahr er-

fassten Ausfallzeiten in den Erhebungsbogen ein.  

Der Landesrechnungshof des Landes Brandenburg führt keine eigene Erhebung zum Unter-

richtsausfall durch. In seinem Jahresbericht 2010 prüft er die Ergebnisse des Ministeriums 

zum Unterrichtsausfall im Schuljahr 2008/09. Auf dieser Grundlage fordert er u.a., dass mehr 

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung der Lehrkräfte stattfinden, die Erhebung nach  

Fächern differenziert erhoben werden und die Ausfallgründe Wahrnehmung anderer Auf-

gaben, Schulfahrten und Fort- und Weiterbildungen durch organisatorische Maßnahmen 

verringert werden sollten. 

Bremen 

Die Senatorin für Bildung und Forschung legt ihr Verständnis von Unterrichtsausfall, ihr Er-

hebungskonzept und die Erhebungsmodalitäten nicht auf ihrer Internetseite offen. In den 

Antworten des Senats auf Anfragen verschiedener Fraktionen werden Hinweise zu den Er-

hebungsansätzen gegeben. Die Ergebnisse zu der Erhebung werden sehr umfangreich auf 

der Internetseite der Senatorin für Bildung und Wissenschaft dargelegt. 

Die Erhebung erfasst zum einen die Abwesenheit von Lehrkräften nach der Zahl der Unter-

richtstage (nicht Unterrichtsstunden) gemäß Stundenplan sowie deren Gründe. Zum ande-
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ren wird erhoben, wie viele Unterrichtsstunden insgesamt aufgrund der Abwesenheit von 

Lehrkräften nicht planmäßig erteilt werden können und ob sie vertreten werden oder ersatz-

los ausfallen. Die Anzahl der nicht planmäßig erteilten Unterrichtsstunden und die ersatzlos 

ausgefallenen Unterrichtsstunden werden im Verhältnis zu den nach Plan zu erteilenden 

Stunden betrachtet. Bei den Maßnahmen zur Vermeidung von Unterrichtsausfall wird ledig-

lich zwischen Vertretung und Mitbetreuung inklusive Aufgabenstellung differenziert. Bei der 

Vertretung wird nicht zwischen fachfremder und fachaffiner Vertretung unterschieden. 

Die Erhebungen finden seit dem Schuljahr 2000/01 in jedem Schuljahr statt. Alle Bremer 

Schulen erfassen ihre Ausfallsdaten täglich und melden sie monatlich an die Schulaufsicht. 

Alternative Erhebungen des Rechnungshofes liegen zum Unterrichtsausfall in Bremen derzeit 

nicht vor. 

Hamburg 

Die Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg legt ihr Verständnis von Unterrichts-

ausfall, ihr Erhebungskonzept und die Erhebungsmodalitäten nicht offen. In den Antworten 

des Senats auf Anfragen verschiedener Fraktionen werden Hinweise zu den Erhebungs-

ansätzen gegeben. 

Im Herbst 2012 führte die Behörde für Schule und Berufsbildung erstmals eine systematische 

Erfassung der ausgefallenen Stunden über eine Software durch, zum Herbst 2013 soll die 

Software nach Rückmeldung der Schulen weiterentwickelt werden. Der Unterrichtsausfall an 

Hamburger Schulen wird elektronisch erfasst. Es werden differenziert nach Klassenstufen die 

planmäßigen wöchentlichen Unterrichtsstunden, die planmäßig erteilten Unterrichtsstunden 

sowie der abgewendete Unterrichtsausfall und die ersatzlos ausgefallenen Unterrichts-

stunden abgefragt. Beim abgewendeten Ausfall wird unterschieden zwischen einer fach-

identischen und fachfremden Vertretung, Unterricht in besonderer Form und Vertretung in 

Form von Arbeitsaufträgen. Die Ursachen für den Unterrichtsausfall werden bislang nicht in 

der Erhebungsmaske abgefragt. Nicht berücksichtigt werden in der Erhebung Förder- und 

Teilungsstunden sowie Stunden für die sonderpädagogische Förderung in allgemein-

bildenden Schulen. 

Die Erhebungen finden seit der Einführung der Software im Jahr 2012 an allen Hamburger 

Schulen statt. 
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Die Schulen tragen wöchentlich die ausgefallenen und vertretenen Stunden in die Er-

hebungsmaske ein. 

Alternative Erhebungen des Rechnungshofes liegen zum Unterrichtsausfall in Hamburg der-

zeit nicht vor. 

Mecklenburg-Vorpommern 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur veröffentlicht sehr differenziert die 

Ergebnisse zum Unterrichtsausfall für jedes Schuljahr. Hinweise zu der Erhebungsweise wer-

den kaum gegeben. Ein Bericht des Landesrechnungshofes gibt Informationen über die  

Erhebungen des Ministeriums. 

Unter Unterrichtsausfall werden alle Stunden verstanden, die aufgrund fehlender Vertre-

tungsmöglichkeiten nicht stattfinden können. Davon ist Ausfall aufgrund elementarer Ereig-

nisse (z.B. Hitzefrei, Glatteis, Rohrbruch etc.) zu unterscheiden, der nicht vertreten werden 

kann. Außerdem wird zwischen erteiltem Unterricht, Vertretungsunterricht und sonstigen 

Maßnahmen zur Vermeidung von Unterrichtsausfall wie z.B. Kurs- und Klassenzusammen-

legungen oder fachbezogene Stillarbeit differenziert. Der erteilte Unterricht meint das Stun-

densoll gemäß dem Stundenplan abzüglich der zur Vertretung anfallenden Stunden. 

Der Unterrichtsausfall wird über Formblätter erhoben, die den Schulen zusammen mit Hin-

weisen zur Erfassung für die Berichtszeiträume zur Verfügung gestellt werden. Erfasst  

werden Stundensoll laut Stundenplan sowie die zur Vertretung anfallenden Unterrichts-

stunden nach Gründen. Außerdem werden die zur Vertretung anfallenden Stunden weiter 

differenziert in Unterrichtsausfall, der durch verschiedene Maßnahmen vermieden werden 

kann und den tatsächlichen Ausfall. 

Es liegen keine Informationen zu der Frage vor, wie viele Schulen an den Erhebungen teil-

nehmen.  

Die Ausfall- und Vertretungsstunden werden jeweils am Ende des Schulhalbjahres (für ein 

Schulhalbjahr) und am Ende eines jeden Schuljahres (für ein Schuljahr) erhoben. 

Der Landesrechnungshof von Mecklenburg-Vorpommern legt keine alternative Erhebung des 

Unterrichtsausfalls vor, hat aber die Ergebnisse des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur sowie der Staatlichen Schulämter bis zum Schuljahr 2007/08 geprüft. Der Landes-
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rechnungshof kritisiert, dass der Ausfall durch elementare Ereignisse nicht zum Unterrichts-

ausfall gezählt wird. Außerdem werden einige Kategorien nicht hinreichend erläutert, sodass 

nicht deutlich wird, in welchen Fällen Stillbeschäftigung als „sonstige Maßnahme“ zu fassen 

ist. Einige Entscheidungen liegen somit im Ermessen der Schulen und beeinträchtigen die 

Qualität der Erhebungsergebnisse. Das Ministerium kündigte an, einige der Kritikpunkte in 

künftigen Erhebungen zu verbessern, ob und inwiefern dies geschehen ist, kann nicht  

beurteilt werden. 

Nordrhein-Westfalen 

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen legt für jedes Schul-

jahr (bis 2009/10) eine Unterrichtsausfallstatistik vor, in dem die Erhebungen sowie die Er-

gebnisse zum Unterrichtsausfall dargelegt werden. 

In den Unterrichtsausfallstatistiken des Ministeriums für Schule und Weiterbildung wird  

zwischen ad hoc-Unterrichtsausfall und strukturellem Unterrichtsausfall unterschieden. Ad 

hoc-Unterrichtsausfall umfasst die Abweichungen des erteilten Unterrichts von den jeweils 

gültigen Stundenplänen. Die Bezugsgröße ist somit das planmäßige Unterrichtsangebot einer 

Schule in dem Schuljahr. Unterrichtsausfall meint alle Unterrichtsstunden, die trotz Ver-

tretungsmaßnahmen nicht stattfanden, also ersatzlos ausfielen. Der strukturelle Unter-

richtsausfall ergibt sich aus Kürzungen der in der jeweiligen Stundentafel vorgesehenen  

Unterrichtsstunden bei der Aufstellung der Stundenpläne. 

Das Ministerium erhebt den ad hoc-Unterrichtsausfall. Es lässt die einzelnen Schulen Erhe-

bungsbögen ausfüllen und gibt ihnen Hinweise zur Erhebung und zum Erhebungsbogen an 

die Hand. Die Schulen werden erst nach Ablauf des Stichprobenzeitraumes über die Teil-

nahme in der Erhebung informiert und geben rückwirkend ihre Daten an, um eine mögliche 

Verzerrung der Ergebnisse zu vermeiden. Erhoben werden erstens die gemäß dem Stunden-

plan zu erteilenden Unterrichtsstunden, zweitens der tatsächlich erteilte Unterricht, dabei 

wird differenziert zwischen planmäßigem Unterricht, Unterricht in anderer Form (unterteilt 

in Schulfahren, Projektunterricht, Praktika, Schulveranstaltungen und sonstige) und erteil-

tem Vertretungsunterricht (unterteilt in fachaffine Vertretung, Ersatzunterricht und die Zu-

sammenlegung bzw. Mitbetreuung von Lerngruppen), drittens wird der ersatzlos ausgefalle-

ne Unterricht nach Gründen (z.B. Erkrankung, Vertretung anderer Lerngruppe, Fortbildung, 

Konferenzen, Elternsprechtag) erhoben. 
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Den Erhebungen liegt eine Stichprobe von Schulen zugrunde. Im Schuljahr 2008/09 waren es 

insgesamt 602 Schulen bzw. 802 Systeme aller allgemeinbildenden Schulformen. Die Sekun-

darstufen I und II an Gesamtschulen und Gymnasien wurden dabei als getrennte Systeme 

erfasst. Die Schulen stammen zu gleichen Teilen aus den fünf Regierungsbezirken. In jedem 

Bezirk wurden etwa 20 Schulen pro Schulart in die Stichprobe aufgenommen. 

Das Ministerium erhebt die Unterrichtsausfalldaten in zwei aufeinanderfolgenden Schul-

wochen im Frühjahr eines Schuljahres. Die Erhebungen finden seit 2001 im zweijährigen, seit 

2005 im jährlichen Rhythmus statt. Die letzte Erhebung liegt für das Schuljahr 2009/10 vor 

und fand in der 23. und 24 Kalenderwoche (07. bis 18. Juni) statt. 

Die Erhebungsergebnisse zeigen, dass die strukturelle Unterrichtsversorgung, d.h. die zur 

Verfügung stehenden Lehrerstellen im Verhältnis zum Lehrerstellenbedarf, im Schuljahr 

2009/10 im Durchschnitt bei 102,6%, im Vorjahr bei 103,3% lag. Der ersatzlos ausgefallene 

Unterricht lag im Schuljahr 2009/2010 – hochgerechnet – auf Nordrhein-Westfalen bei 2,4%, 

im Vorjahr bei 2,3%. Es zeigen sich Differenzen nach Schulformen: Im Schuljahr 2009/10 war 

der tatsächliche Unterrichtsausfall an Grundschulen (1,4%), Förderschulen (1,9%) und der 

Sekundarstufe I des Gymnasiums (2,0%) am geringsten. Der meiste Unterricht fiel in den 

Sekundarstufen I und II der Gesamtschulen (3,4% bzw. 4,2%) und den Hauptschulen (3,6%) 

aus. Der Ausfall in der Sekundarstufe I des Gymnasiums und in den Realschulen lag bei 2,0% 

bzw. 2,7%. Zu dem ersatzlos ausgefallenen Unterricht kamen im Schuljahr 2009/10 weitere 

10,2% der Stunden hinzu, in denen der Unterricht nicht planmäßig erteilt wurde. Davon  

fielen 5,6% auf den Vertretungsunterricht und 4,6% auf Unterricht in besonderer Form wie 

z.B. Schulfahrten oder Projekttage. In der gymnasialen Oberstufe fiel ein hoher Anteil des 

nicht planmäßigen Unterrichts auf das eigenverantwortliche Lernen im schulischen Rahmen. 

Der Vertretungsunterricht erfolgte in 54,6% der Fälle fachaffin, zu 29,9% fachfremd und zu 

15,4% durch die Zusammenlegung bzw. Mitbetreuung von Lerngruppen. Die Gründe für den 

Unterrichtsausfall von 2,4% verteilen sich hauptsächlich auf Erkrankungen der Lehrkraft 

(1,2%), sonstige Gründe (0,8%), Vertretung in einer anderen Lerngruppe (0,2%) und Kon-

ferenzen bzw. Dienstbesprechungen (0,2%). 

In seinem Jahresbericht 2011 stellt der Landesrechnungshof die Ergebnisse seiner im Schul-

jahr 2008/09 durchgeführten Prüfungen zum Unterrichtsausfall an öffentlichen Schulen vor. 

Bei der Erhebung wurden 105 Schulen aller Schulformen, außer Förderschulen und berufs-
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bildende Schulen, berücksichtigt. Die Erhebung wurde vom Landesrechnungshof vor Ort mit 

eigenem Personal durchgeführt, das den Unterrichtsausfall über das gesamte Schuljahr er-

hob. Der Landesrechnungshof ermittelte einen Unterrichtsausfall (= Planabweichungen ab-

züglich Vertretungsunterricht) von 5,8% bzw. nach einer den Schulformen angemessenen 

Gewichtung von 4,8% und weist somit einen deutlichen Unterschied zur Erhebung des Minis-

teriums auf. Fast die Hälfte des Unterrichtsausfalls ging auf schulorganisatorische Gründe 

zurück. Abweichungen des Unterrichts gegenüber dem Plan lagen in 11,7% der Stunden vor, 

etwa die Hälfte konnte durch Vertretungsunterricht abgefangen werden: 4,47% Vertretung 

durch eine Lehrkraft, 0,79% Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA) und 0,58% Lerngruppen-

zusammenführung. Ursachen für die Abweichungen der Erhebungen des Ministeriums und 

des Landesrechnungshofes werden in dem Erhebungsansatz (Zeitraum, Durchführung, erhe-

bende Personen etc.) sowie den Bewertungsmethoden gesehen. Die teilnehmenden Schulen 

werteten das Unterrichtsgeschehen zum Teil unterschiedlich und auch das Ministerium und 

der Landesrechnungshof haben teilweise unterschiedliche Einschätzungen: So wurde z.B. das 

eigenverantwortliche Arbeiten (EVA) vom Ministerium als Unterricht in besonderer Form 

bewertet, bei der Erhebung des Landesrechnungshofs zählte EVA nur zum erteilten Unter-

richt, wenn entsprechende Nachweise vorlagen. Der Landesrechnungshof empfiehlt außer-

dem an allen Schulen Unterrichtsausfallsstatistiken zu führen. Zu dieser Empfehlung kommt 

er, da an zwei Schulen, die den Unterrichtsausfall gut dokumentieren, ein deutlich geringerer 

Unterrichtsausfall als anderen Schulen ermittelt werden konnte. Eine Kausalbeziehung zwi-

schen der Dokumentation und dem Unterrichtsausfall ist allerdings äußert fraglich. Es wäre 

auch möglich, dass Schulen mit Problemen bei der Unterrichtsversorgung keine Ressourcen 

für die Dokumentation bereitstellen können, um weiteren Unterrichtsausfall zu vermeiden.  

Rheinland-Pfalz 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Rheinland-Pfalz gibt 

auf seiner Internetseite zur Definition des Unterrichtsausfalls und zu den vorliegenden Daten 

keine Informationen.  

Es sind einerseits der strukturelle Unterrichtsausfall („Soll-Ist-Differenz“) sowie der temporä-

re Unterrichtsausfall zu unterscheiden. Der strukturelle Unterrichtsausfall ist die Differenz 

zwischen dem geplanten, d.h. gemäß Stundentafel vorgesehenen, und dem tatsächlich reali-

sierten Unterrichtsangebot einer Schule. Der temporäre Unterrichtsausfall hingegen tritt 
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kurzfristig auf, z.B. infolge von Krankheiten der Lehrkräfte oder Begleitungen von Wander-

tagen. Er umfasst die Unterrichtsstunden einer Schulwoche, die nicht durch Vertretungen 

aufgefangen werden können, sondern ersatzlos ausfallen. 

In Rheinland-Pfalz werden erstens die Daten zur strukturellen Unterrichtsversorgung in den 

allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen ermittelt und zweitens wird ein Überblick 

über die strukturelle Unterrichtsversorgung jeder einzelnen Schule gegeben. Die Ergebnisse 

werden erstmals im Herbst und später in der endgültigen Schulstatistik für die einzelnen 

Bezirke, Schulen und Schulformen veröffentlicht. Bei der Erhebung des temporären Unter-

richtsausfalls sind zwei Gruppen zu unterscheiden: Schulen, die an dem Projekt „Personal-

management im Rahmen Erweiterter Selbstständigkeit (PES)“1 teilnehmen, melden im  

Rahmen der Evaluation des Projektes verpflichtend die nicht planmäßig erteilten Unter-

richtsstunden und die im Rahmen von PES vorgenommenen Regulierungen sowie den tat-

sächlichen Unterrichtsausfall über ein elektronisches Erhebungsverfahren. Die Ergebnisse 

werden für das erste Schulhalbjahr sowie das gesamte Schuljahr veröffentlicht. An allen  

anderen Schulen wird der temporäre Unterrichtsausfall in einer Sondererhebung erfasst. Es 

werden auf der Grundlage des nach Stundenplan in dieser Woche zu haltenden Unterrichts 

Angaben zu den nicht planmäßig erteilten Unterrichtsstunden und den Gründen, dem regu-

lierten Vertretungsbedarf sowie dem tatsächlichen Unterrichtsausfall erhoben. 

In Rheinland-Pfalz wird der Unterrichtsausfall an allen öffentlichen Schulen sowie einem 

Großteil der Schulen in privater Trägerschaft ermittelt. Dabei sind Schulen zu unterscheiden, 

die am Projekt PES teilnehmen, und jene, die nicht teilnehmen. 

An allen Schulen wird zu einem Stichtag die strukturelle Unterrichtsversorgung des jeweili-

gen Schuljahres erfasst. Die an PES teilnehmenden Schulen geben die Daten zum temporä-

ren Unterrichtsausfall im gesamten Schulhalbjahr zu den beiden Stichtagen (31. Januar und 

letzter Tag des Schuljahres) ab. Die übrigen Schulen erheben den Unterrichtsausfall jährlich 

in einem einwöchigen Zeitraum des zweiten Schulhalbjahres, zuletzt vom 15.04. bis 

19.04.2013. 

                                                           
1
 Bei dem Projekt PES (Personalmanagement im Rahmen Erweiterter Selbstständigkeit) haben Schulen ein 

Geld-Budget, auf das sie direkt zugreifen können, um bei der Lehrkräfteversorgung kurzfristig und unmittelbar 
handeln zu können. So können die Schulen z.B. in einem Krankheitsfall mit einer Lehrkraft Vertretungsverträge 
selbst abschließen. Im Schuljahr 2012/13 nahmen 776 Schulen aller Schularten an dem Projekt teil. 
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Der Rechnungshof des Landes Rheinland-Pfalz hat für das Schuljahr 2008/09 den Unter-

richtsausfall an Schulen überprüft, die am PES-Projekt teilnehmen. Die Erhebung erfolgte an 

insgesamt 50 öffentlichen allgemeinbildenden Schulen, darunter je 18 Grund- und Förder-

schulen und 14 Gymnasien). Anders als das Ministerium wertete der Rechnungshof auch 

Studientage und Ausfall durch verspätete Einschulung, reduzierten Unterricht am ersten 

Schultag o.ä. zum Unterrichtsausfall. Der ermittelte Unterrichtsausfall ist höher als jener, der 

vom Ministerium ermittelt wurde und würde sich ohne die PES-Mittel noch zusätzlich erhö-

hen. Die Hauptursache für den Vertretungsbedarf waren Erkrankungen, schulische Fahrten 

und Praktika sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Der Rechnungshof kritisiert auf 

der Grundlage seiner Befunde, dass die Schulen Mittel aus dem PES-Budget in Anspruch 

nahmen, obwohl ihre eigenen Möglichkeiten zur Regulierung der nicht planmäßig erteilten 

Stunden noch nicht vollständig genutzt wurden. 

Sachsen 

Das Sächsische Staatsministerium für Kultus veröffentlicht differenziert nach Schulart,  

Region und Einzelschule die Ergebnisse zum Unterrichtsausfall für jedes Schulhalbjahr. Hin-

weise zu der Erhebungsweise werden kaum gegeben. Ein Bericht des Rechnungshofes gibt 

Informationen über die Erhebungen des Staatsministeriums. 

Es wird zwischen planmäßigem Unterrichtsausfall und außerplanmäßigem Unterrichtsausfall 

unterschieden. Ersterer entsteht durch Kürzungen der Stundentafeln in Folge von Lehrer-

mangel oder fehlenden räumlichen Möglichkeiten. Der außerplanmäßige Unterrichtsausfall 

kann hingegen vielfältige Gründe haben, z.B. Krankheit von Lehrkräften oder ihrer Kinder, 

Fort- und Weiterbildungen, Streik, Bauarbeiten, Konferenzen, Prüfungen etc. Unter dem 

Begriff des außerplanmäßigen Unterrichtsausfalls wird in den Erhebungen und Aus-

wertungen der tatsächliche außerplanmäßige Unterrichtsausfall verstanden, der nicht durch 

Vertretungsmaßnahmen verhindert bzw. aufgefangen werden konnte. 

In Sachsen dienen die Wochenpflichtstunden der Schüler laut der geltenden Stundentafel 

(Gesamtstundensoll) als Grundlage zur Ermittlung des planmäßigen und außerplanmäßigen 

Unterrichtsausfalls. Die Erhebung unterscheidet planmäßigen Ausfall, tatsächlichen außer-

planmäßigen Ausfall und Vertretungsstunden in einem anderen Fach. 

Die Erhebung erfolgt an allen Schulen im Land Sachsen. 
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Die monatlich ausgefallenen Unterrichtsstunden werden über das gesamte Schuljahr hinweg 

gesammelt und gemeldet. 

Der Rechnungshof des Freistaates Sachsen hat in seinem Jahresbericht 2006 eine eigene 

Erhebung zum Unterrichtsausfall an Gymnasien im Schuljahr 2003/04 vorgestellt. Der Um-

fang des Unterrichtsausfalls wurde an 154 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft über das 

gesamte Schuljahr hinweg erhoben. Der vom Rechnungshof ermittelte Unterrichtsausfall ist 

etwa doppelt so hoch wie der, den das Sächsische Staatsministerium für Kultus für diesen 

Zeitraum ermittelte. Das Ministerium erhob zu diesem Zeitpunkt den Unterrichtsausfall  

lediglich in einem dreiwöchigen Erhebungszeitraum im September. Außerdem wurden so-

wohl fachfremd unterrichtete Stunden als auch fachfremde Stillbeschäftigung als Unterricht 

und nicht – wie vom Rechnungshof – als Unterrichtsausfall gewertet. Ursachen für den Un-

terrichtsausfall waren hauptsächlich Krankheit von Lehrkräften, aber auch Klassenfahrten, 

Exkursionen, Prüfungen o.ä. sowie Fortbildungen der Lehrkräfte. Besonders in den Fächern 

Sport, Englisch, Deutsch, Französisch und Biologie fiel der Unterricht aus. 

Sachsen-Anhalt 

Das Kultusministerium in Sachsen-Anhalt gibt nur wenige Informationen zur Unterrichtsver-

sorgung und zum Unterrichtsausfall im Land. In einzelnen Pressemitteilungen sowie einer 

Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage werden Hinweise zu den Erhebungen und 

Ergebnissen gegeben. 

Es wird der Anteil der nicht planmäßig erteilten Stunden sowie der Anteil der davon ersatzlos 

ausgefallenen Stunden erfasst. Zusätzlich werden Gründe für den nicht planmäßig erteilten 

Unterricht abgefragt. Die Erhebung erfolgt webbasiert. 

Der Unterrichtsausfall wird in Sachsen-Anhalt flächendeckend an allen öffentlichen Schulen 

erfasst. 

Die Erfassung des Unterrichtsausfalls erfolgt monatlich. 

Alternative Erhebungen des Rechnungshofes liegen in Sachsen-Anhalt derzeit nicht vor. 
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Schleswig-Holstein 

Informationen zum Unterrichtsausfall und dem Erhebungsansatz in Schleswig-Holstein sind 

überwiegend den Antworten des Ministeriums für Bildung und Kultur auf Anfragen einzelner 

Parteien zu entnehmen. 

Das Ministerium bestimmt den Unterrichtsausfall, indem die zu erteilenden Stunden nach 

Stundenplan als Bezugsgröße herangezogen werden. Alle Stunden des Stundenplans, die 

nicht erteilt und nicht durch Vertretungsunterricht oder anderen Ersatz kompensiert  

werden, zählen als den Unterrichtsausfall. 

Die Daten werden in Schleswig-Holstein seit 2004 über das Online Datenbank-

Informationssystem (ODIS) erhoben. Aufgrund von Kritik an der Aussagekraft der Ergebnisse 

wird zum Schuljahr 2013/14 ein neues Konzept zur Datenerhebung entwickelt. Die Daten 

werden jährlich in einem Bericht zur Unterrichtssituation veröffentlicht. ODIS erfasst Ausfall 

wegen Krankheit, Kur, Mutterschutz, persönlichen Gründen, Dienstbesprechungen,  

Prüfungen u.Ä., witterungsbedingter Ausfall und Ausfälle infolge des mündlichen Abiturs 

werden nicht erfasst. 

Die Erhebung findet seit 2004 flächendeckend an den öffentlichen allgemeinbildenden und 

berufsbildenden Schulen statt. 

Das Ministerium berücksichtigt in seinen Auswertungen für jedes Schuljahr den Zeitraum 

von August bis April. 

Der Landesrechnungshof von Schleswig-Holstein hat für das Schuljahr 2009/10 für die öf-

fentlichen Gymnasien den Unterrichtsausfall ermittelt. Grundlage der Erhebung sind die von 

den Schulen erstellten Stundenpläne; Unterrichtsausfall ist die Differenz zwischen den in den 

Stundenplänen vorgesehenen Stunden und den tatsächlich erteilten Stunden. Fachfremde 

Vertretungen, eigenverantwortliches Arbeiten, Klassenzusammenlegungen und Schulent-

wicklungstage werden nicht als Unterrichtsausfall gewertet. Der Landesrechnungshof be-

trachtet im Gegensatz zum Ministerium das gesamte Schuljahr und wertet Klassenbücher, 

Vertretungspläne, Hauptstundenpläne und Stundenpläne aus. Der vom Landesrechnungshof 

für den Unterrichtsausfall ermittelte Wert ist mehr als dreimal so hoch wie das Ergebnis des 

Ministeriums für Bildung und Schule im gleichen Schuljahr, was auf unterschiedliche Defini-

tionen des Wochenstundensolls und des Unterrichtsausfalls zurückzuführen ist.  
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Ein erheblicher Anteil des Unterrichtsausfalls ging auf vorhersehbare Ereignisse zurück und 

kann somit vermieden werden. Der Rechnungshof kritisiert zudem die Wirtschaftlichkeit und 

Aussagekraft des Erhebungssystems ODIS. 

Thüringen 

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur veröffentlicht die Ergebnisse 

zur Unterrichtserfüllung und zum ersatzlosen Ausfall. Informationen zu der Erhebungsweise 

sind einzelnen Pressemeldungen sowie einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage 

einer Partei zu entnehmen. 

Unter Unterrichtsausfall versteht das Thüringer Bildungsministerium alle Stunden, die ersatz-

los ausfallen. 

Die Erhebung erfolgt online über das Statistische Informationssystem Bildung des Thüringer 

Bildungsministeriums. Die Eingabe der Daten soll durch die Schulleitungen erfolgen, diese 

werden kurzfristig über die Erhebungszeiträume informiert. Es werden Angaben zu dem er-

satzlos ausgefallenen Unterricht, der Vertretung und den Gründen für Unterrichtsausfall 

gemacht 

Die Erhebung ist eine Vollerhebung an allen allgemeinbildenden staatlichen Schulen. 

Das Ministerium erhebt die Unterrichtserfüllung dreimal im Jahr für jeweils eine Woche, die 

zu Schuljahresbeginn bekannt gegeben werden. Es liegt jeweils eine Woche zum Schul-

jahresbeginn, im Herbst und im Frühjahr. 

Der Thüringer Rechnungshof kommt in einem Prüfbericht zu dem Ergebnis, dass im Schuljahr 

2010/11 mehr Unterrichtsstunden von den im Stundenplan festgeschriebenen Stunden ab-

weichen und tatsächlich ausfallen, als es vom Ministerium angenommen wird. Die Erhebung 

berücksichtigte 24 der rund 300 staatlichen Regelschulen und Gymnasien in Thüringen. Die 

Hauptgründe für den Unterrichtsausfall waren Krankheit der Lehrkräfte und schulorganisato-

rische Anlässe wie Weiterbildung, Dienstbesprechungen, andere schulische Aufgaben,  

Wandertage etc. 
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Zusammenfassung 

Die Zusammenschau der Erhebungsansätze macht deutlich, dass der Unterrichtsausfall in 

fast allen deutschen Bundesländern erhoben wird und die Schulen von den Ländern oft zur 

Führung einer Ausfallstatistik verpflichtet werden. Mit Ausnahme von Hessen, Niedersachen 

und dem Saarland konnten in einer Internetrecherche für alle Bundesländer Informationen 

zu den Erhebungen und den Ergebnissen zum Unterrichtsausfall gefunden werden.  

Die Erhebungsmethodik unterscheidet sich je nach Bundesland deutlich und es fehlt an  

bundesweit einheitlichen Kriterien zur Erfassung des Ausfalls. Die Konsequenz sind nicht ver-

gleichbare Erhebungen und Ergebnisse in den verschiedenen Bundesländern.  

Tabelle 1 stellt die Ansätze der Erhebungen in den deutschen Bundesländern zusammenfas-

send gegenüber, um die unterschiedlichen Erhebungsweisen deutlich zu machen. Als Krite-

rien zur Systematisierung dienen die in den Erhebungen berücksichtigten Schularten, die 

Erhebungsart (Stichprobe/ Vollerhebung) sowie der Zeitraum der Erhebungsdurchführung. 

Bundes-
land 

Berücksichtigte Schularten 
Erhebungsart 

(Schulen) 
Erfassungszeitraum 

BW 
allgemeinbildende und beruf-

liche öffentliche Schulen 
Stichprobe 

jährlich eine Woche im No-
vember 

BY 

allgemeinbildende und beruf-
lich Schulen 

Stichprobe 
tagesweise Erfassung für je 2 
Wochen im Herbst und Früh-

jahr 

staatliche Realschulen und 
Gymnasien 

Vollerhebung 
wochenweise für jedes 

Schuljahr 

BE 
allgemeinbildende Schulen, 
einschließlich Zweiter Bil-

dungsweg 
(Vollerhebung) (täglich für jedes Schuljahr) 

BB 
allgemeinbildende und beruf-

liche öffentliche Schulen 
Vollerhebung 

halbjährlich für jedes Schul-
halbjahr 

HB 
allgemeinbildende und beruf-

liche Schulen 
Vollerhebung monatlich für jedes Schuljahr 

HH allgemeinbildende Schulen Vollerhebung 
wöchentlich für jedes Schul-

jahr 

MV 
allgemeinbildende und beruf-

liche Schulen 
k.A. 

halbjährlich für jedes Schul-
halbjahr 

NW allgemeinbildende Schulen Stichprobe 
jährlich zwei Wochen im 

Frühjahr 
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RP 

allgemeinbildende und beruf-
liche öffentliche Schulen und 
Großteil der Schulen in priva-

ter Trägerschaft 

Vollerhebung 

PES-Schulen: halbjährlich für 
jedes Schulhalbjahr 

andere Schulen: jährlich eine 
Woche im 2. Schulhalbjahr 

SN 
allgemeinbildende und beruf-

liche Schulen 
Vollerhebung monatlich für jedes Schuljahr 

ST öffentliche Schulen Vollerhebung monatlich für jedes Schuljahr 

SH 
allgemeinbildende und beruf-

liche öffentliche Schulen 
Vollerhebung jährlich August bis April 

TH 
allgemeinbildende öffentli-

che Schulen 
Vollerhebung 

jährlich je eine Woche zu 
Schuljahresbeginn, im Herbst 

und Frühjahr  

Tabelle 1:  Übersicht über die Ansätze zur Erhebung des Unterrichtsausfalls in den deutschen 
Bundesländern 

 

Es zeigt sich, dass sich die Erhebungsansätze zum Teil deutlich unterscheiden. Differenzen 

liegen sowohl bei den berücksichtigten Schularten, der Erhebungsart und dem Erhebungs-

zeitraum vor.  

Trotz unterschiedlicher Begrifflichkeiten erfassen alle genannten Bundesländer Unterrichts-

ausfalldaten, die sich auf den ersatzlos ausgefallenen Unterricht beziehen sowie auch den 

Unterricht, der nicht regulär (Vertretungsunterricht, Verteilung auf die Klassen usw.) erteilt 

werden konnte. Die Länder erheben in aller Regel auch die Gründe für den Unterrichtsaus-

fall, das Spektrum der erfassten Gründe wie deren Systematisierung unterscheidet sich  

allerdings sehr.  

Viele Bundesländer erheben Unterrichtsausfalldaten online, und es obliegt der Schulseite, 

diese Daten zu erfassen und der Schulaufsicht zu melden. Bei den Verfahren wird unter-

schieden zwischen einer täglichen und monatlichen Erfassung der Daten; nur wenige Länder 

erfassen auch die (tageweise) Abwesenheit der Lehrkräfte. Zudem muss beachtet werden, 

ob der Unterrichtsausfall retrospektiv (also für eine vergangene Zeiteinheit) oder zeitgleich 

(am selben Tag) erfasst wird. 

Einige Bundesländer erheben neben dem kurzfristigen Unterrichtsausfall auch den struktu-

rellen Unterrichtsausfall. Eine solche Erhebung ist bezogen auf ein einzelnes Schuljahr mit 

Schwierigkeiten (z.B. Kontingentstundenpläne, Epochenunterricht) verbunden.  
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Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die Erhebungsergebnisse zum Umfang des kurzfristigen 

Unterrichtsausfalls (NRW: ad hoc Unterrichtsausfall) in den Bundesländern.  

Bundes-
land 

Jahr Schulart 
Ersatzloser  

Ausfall 

Nicht-planmäßig 
erteilte Stunden 

BW 2012/13 Gymnasium 4,8 % k.A. 

BY 2011/12 
Schularten-

übergreifend 
1,6 % 7,2 % 

BE 2009/10 
Schularten-

übergreifend 
2,2 % 10,8 % 

BB 
1. Schulhalbjahr 

2012/13 
Schularten-

übergreifend 
2,0 % 9,1 % 

HB 2011/12 
Schularten-

übergreifend 
2,4 % 8,0 % 

HH 
November und 
Dezember 2012 

Schularten-
übergreifend 

1,8 % 11,8 % 

MV 2011/12 
Schularten-

übergreifend 
2,1 % 9,9 % 

NW 2009/10 
Schularten-

übergreifend 
2,4 % 12,6 % 

RP 2012/13 
Schularten-

übergreifend 

PES-Schulen:  
2,6 % 

k.A. 

andere Schulen: 
1,4 % 

k.A. 

SN 2012/13 
Schularten-

übergreifend 
4,4 % k.A. 

ST 2010/11 
Schularten-

übergreifend 
1,8 % k.A. 

SH 2011/12 
Schularten-

übergreifend 
2,09 % k.A. 

TH 2011/12 
Schularten-

übergreifend 
3,5 % 9,81 % 

Tabelle 2: Übersicht über die Ergebnisse zum Unterrichtsausfall in den deutschen Bundes-
ländern 

Beachtet werden muss jedoch, dass das Verständnis des ersatzlosen Ausfalls wie auch der 

nicht-planmäßig erteilten Stunden sehr unterschiedlich ist und somit ein direkter Vergleich 

der Daten nicht möglich ist. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die von den zuständigen 

Ministerien erstellten Statistiken nicht geeignet sind, den Unterrichtsausfall adäquat zu er-
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fassen, und die ermittelten Ergebnisse keinesfalls valide und belastbar sind. Die Erhebungen 

aller Bundesländer weisen offensichtlich – ähnlich wie die bisher in Nordrhein-Westfalen 

durchgeführte Ausfallerhebung – methodische Mängel auf, die nicht zuletzt darin bestehen, 

dass die Daten von den Schulen selbst bereitgestellt werden und die Kriterien und De-

finitionen des Unterrichtsausfalls nicht ersichtlich werden. Es bleibt überwiegend offen, ob 

 die Ausfälle nur den Kernunterricht oder auch Zusatzangebote (z.B. Arbeitsgemein-

schaften und Förderstunden) berücksichtigen, 

 der Unterricht auch als Ausfall gilt, wenn er zu einem späteren Zeitpunkt durch zusätzli-

che Stunden nachgeholt wird, 

 aufgrund von schulorganisatorischen Maßnahmen (z.B. Pädagogische Tage, Schulfahrten 

und Sportfeste) und Unterricht in anderer Form (z.B. Projektunterricht und Exkursionen) 

entfallene Stunden als Ausfälle gelten und welche Kriterien ggf. zugrunde gelegt wer-

den, 

 eigenverantwortliches Arbeiten zum Unterrichtsausfall gerechnet wird und unter  

welchen Kriterien es als Unterricht gewertet werden kann, 

 Stundenplanänderungen, die zur Erteilung von mehr oder weniger Unterricht führen, als 

zusätzlicher Unterricht oder Unterrichtsausfall gewertet werden, 

 frühere, derzeitige oder künftige Über- oder Unterschreitungen der Stundentafeln durch 

die Stundenpläne in den Auswertungen berücksichtigt werden. 

In den Ländern, in denen durch den jeweiligen Landesrechnungshof alternative Daten vorge-

legt wurden, zeigt sich in dieser Prüfung immer ein gegenüber den ländereigenen Daten 

deutlich erhöhter Unterrichtsausfall. Diese Abweichungen zeigen sich in Ländern, die Stich-

probenerhebungen vornehmen ebenso wie in solchen, die eine Vollerhebung z.T. mit Hilfe 

einer Onlineerfassung vornehmen lassen (zum Beispiel Schleswig-Holstein).  

Die Landesrechnungshöfe äußern – resultierend aus den von ihnen festgestellten Abwei-

chungen – Kritik an den Erfassungsmethoden der Länder. Die genannten Kritikpunkte sind 

mit Blick auf die Erhebungsmethodik die folgenden:  

 Die Systematisierung der Gründe für den Unterrichtsausfall 

 Die Genauigkeit der Datenerhebung 

 Die Definition von Unterrichtsausfall 
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Zudem monieren die Landesrechnungshöfe, dass die Schulen ihre Möglichkeiten, Unter-

richtsausfall zu vermeiden, nicht ausschöpfen. In vielen Ländern wird in diesem Kontext vor-

geschlagen, die Gesundheitsvorsorge der Lehrkräfte weiter voranzutreiben.  

Methodisch unterscheiden die sich die Erhebungen der Rechnungshöfe systematisch von 

denen der Länder: Die Rechnungshöfe nutzen in aller Regel eigenes Personal und betreiben 

ressourcenintensive Datenerhebungen, in dem sie Klassenbücher, Vertretungspläne und 

ähnliche Dokumente auswerten, also einer Controllingaufgabe nachkommen.  

Aus keinem der Länderberichte ist ersichtlich, dass aus den regelmäßig vorgelegten Be-

schreibungen Steuerungswissen für die Verhinderung von Unterrichtsausfall erwächst,  

welches die Bildungsadministration nutzen kann. Die Länder scheinen kaum Konsequenzen 

aus den Ergebnissen zu ziehen, es scheint sich damit eher um eine legitimatorische  

Bestandsaufnahme zu handeln.  

Schlussfolgerungen für die zukünftige Erfassung von Unterrichtsausfall in 

NRW 

Die bisherigen Erhebungen zum Unterrichtsausfall in NRW entsprechen der in den meisten 

Bundesländern üblichen Praxis. Dabei hat sich gezeigt, dass die Genauigkeit der Daten, die 

dabei erhoben werden, auch in den Ländern nicht zu nimmt, die keine Stichprobener-

hebungen – wie in NRW – sondern Vollerhebungen vornehmen: Die jeweiligen Landesrech-

nungshöfe kommen immer zu deutlich höheren Ausfallquoten als in der Länderstatistik be-

richtet werden. Die Datenvalidität scheint damit in allen Bundesländern zweifelhaft zu sein. 

Dieser Mangel an Validität (dies wird in Kapitel 3 noch ausführlicher diskutiert) hat seine 

Ursache einerseits in einer zu wenig transparenten und klaren Definition von Unterrichtsaus-

fall, was zu unterschiedlichen Erfassungen an den Einzelschulen führt; andererseits ist es 

teilweise pädagogisch schwer zu bewerten, wann ein ersatzweise stattfindendes Unter-

richtsangebot als erteilt oder als ausgefallen zu bewerten ist. Dies ist vermutlich auch der 

Tatsache geschuldet, dass eine Erhebung von Daten zum Unterrichtsausfall mit höherer Vali-

dität und Reliabilität in allen Ländern zu einem erheblichen Mehraufwand führen würde. 

Zudem ist deutlich geworden, dass die Länderberichte legitimatorischen Charakter haben 

und nicht als Steuerungswissen durch die Bildungsaministration genutzt werden. Zu Recht 

weisen die Landesrechnungshöfe auf die pädagogische Notwendigkeit hin, die Möglichkeiten 

zur Vermeidung von Unterrichtsausfall an den Schulen voll auszuschöpfen.   
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3 Wie wird Unterrichtsausfall verursacht und wie ist er 

sinnvoll vermeidbar? 
 

Aus den ersten beiden Kapiteln ist bereits deutlich geworden, dass sich hinter dem Begriff 

des Unterrichtsausfalls eine komplexe Problematik verbirgt, mit der Abgrenzungsschwierig-

keiten einhergehen. In Kapitel 2 wurde herausgearbeitet, dass sich die Bundesländer unter-

schiedlicher Definitionen für die Erfassung des landeseigenen Unterrichtsausfalls bedienen. 

In diesem dritten Kapitel soll die Frage geklärt werden, auf welche Weise Unterrichtsausfall 

sinnvoller Weise pädagogisch definiert werden kann. Dazu muss als erstes geklärt werden, 

auf welche Bezugsgröße man sich bei der Erfassung von Unterrichtsausfall zu beziehen hat.  

Problematisierung der Erfassungsgrundlage für den erteilten (tatsächli-

chen) Unterricht 

Bezugsgröße zur Erfassung des Unterrichtsausfalls sind die schuleigenen Stundenpläne, die 

sich zwischen Klassen derselben Jahrgangsstufe unterscheiden können. Maßgebliche  

Planungsgrundlage für die Erstellung der schuleigenen Stundenpläne sind die Stundentafeln 

für die einzelnen Schulformen. In NRW haben dabei die Schulen dadurch einen Spielraum, 

dass die landesweiten Stundentafeln für die einzelnen Fächer eine Bandbreite definieren, in  

deren Rahmen Fachunterricht in einer bestimmten Jahrgangsstufe zu erteilen ist.  

Beispiel: 

So sieht die gymnasiale Stundentafel in den Jahrgangsstufen fünf und sechs jeweils 4 bis 5 

Stunden Deutschunterricht vor. Eine Schule hat deshalb, blickt man nur auf diese beiden 

Jahrgangsstufen, vielfältige Möglichkeiten, Deutschunterricht anzubieten: Sie kann in beiden 

Jahrgangsstufen 5 Stunden oder in beiden 4 Stunden anbieten oder in Klasse fünf 4 Stunden 

und in Klasse sechs 5 Stunden (oder umgekehrt). Dabei erhalten die Schülerinnen und  

Schüler in beiden Jahrgangsstufen zusammen entweder 8, 9 oder 10 Wochenstunden 

Deutschunterricht. Über die gesamte Sekundarstufe I hinweg ist die Schule verpflichtet, der 

Schülerin bzw. dem Schüler 22 bis 24 Stunden Deutschunterricht zu erteilen. Dadurch  

entsteht ein deutlicher Korridor für die Schulen, der sich über mehrere Schuljahre erstreckt 

(in diesem Fall Klassen 5 bis 9). 

Nicht immer erteilen Schulen ihren Unterricht fachbezogen nach den beschriebenen Stun-

denplänen. Phasenweise und zeitlich begrenzt findet Unterricht auch in anderer Form mit 



 44 

spezifischen Zielsetzungen und Organisationsformen statt. Beispielsweise kann fächerüber-

greifender Unterricht oder Projektunterricht zeitlich begrenzt zu einer Abweichung vom  

regulären Stundenplan führen. Darüber hinaus gehört der Lernortwechsel (Theater, Museum 

usw.) ebenso zu dieser Unterrichtsform. Grundsätzlich gilt aber auch weiterhin, dass die in 

den Unterricht in anderer Form einbezogenen Fächer und Lernbereiche hinsichtlich ihres im 

Stundenplan vorgesehenen Stundenanteils im Regelfall unverändert bleiben. Allerdings ver-

ändern sich in vielen Fällen die pädagogischen Zielsetzungen für die Kompetenzentwicklung. 

Im fächerübergreifenden Unterricht bzw. im Projektunterricht stehen fachliche Zielsetzun-

gen häufig weniger im Vordergrund. Außerschulische Lernorte zu besuchen nimmt häufig 

einen gesamten Schultag in Anspruch, sodass an einem solchen Tag sicherlich nicht der  

gesamte Fachunterricht an diesem Lernort erteilt wird. Streng genommen findet also durch 

diesen besonderen Unterricht der Fachunterricht nicht in allen Fächern statt. Trotzdem  

werden solche schulischen Veranstaltungen (zu Recht) nicht als Unterrichtsausfall gewertet.  

Weitere Angebote des Schullebens führen ebenfalls zu Abweichungen vom regulären Unter-

richt nach Stundenplan: Solche Anlässe bieten außerplanmäßige schulische Veranstaltungen 

wie z.B. Klassenfahrten, Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten und internationale  

Begegnungen, Schulsportfeste, Praktika, Exkursionen, Klausuren u.Ä. Im Gesamtkontext der 

schulischen Arbeit sind solche außerplanmäßigen schulischen Veranstaltungen ein wesent-

licher Teil der schulischen Arbeit und des Schullebens. Zeitlich begrenzt können sie an die 

Stelle des im Stundenplan ausgewiesenen Unterrichts treten. Auch hierfür gilt: Es findet kein 

Unterricht nach Plan statt, gleichwohl dienen die genannten Veranstaltungen pädagogischen 

Zielen, die im Aufgabenbereich von Schule liegen. Die auf diese Weise geförderten Kompe-

tenzen sind nicht ausschließlich fachlicher Art, liegen aber gleichwohl im Aufgabenspektrum 

der Schulen. 

Kommt man zurück auf die Frage, was die Erfassungsgrundlage für erteilten Unterricht sein 

soll, werden an diesen Ausführungen schon Grenzen deutlich. Während fächerübergreifen-

der Unterricht und Projektunterricht sicherlich konsensual als erteilter Unterricht eingestuft 

werden, werden die Einschätzungen im Falle von Klassenfahrten, außerschulischen Lernor-

ten und anderen außerplanmäßigen schulischen Veranstaltungen auseinander gehen. Wie 

dies in den einzelnen Bundesländern gehandhabt wird, ist den Länderberichten nicht in  

jedem Fall zu entnehmen.  
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Eine aussagekräftige und valide Unterrichtsausfallstatistik müsste für solche Fälle aber eine 

einheitliche Erfassung sicherstellen und diese bei der Aufbereitung der Ergebnisse berück-

sichtigen. Dabei kommt es vor allem darauf an, dass die Schulen, welche ja die Unterrichts-

ausfallstatistik führen, darüber Klarheit haben, damit die Validität der Daten gewährleistet 

werden kann.  

Wie lässt sich Unterrichtsausfall definieren und welche Problembereiche 

treten dabei auf?  

Vor dem Hintergrund dieser Beschreibungen pädagogischer Arbeit an Schulen ist die Frage 

zu stellen, wie man sinnvoller Weise Unterrichtsausfall definieren kann.  

In einer sehr engen, wenig pädagogischen, aber für statistische Erfassungszwecke recht ein-

fach abzugrenzenden Zugangsweise könnte man von Unterrichtsausfall sprechen, wenn in 

einer Klasse der Unterricht, der im Stundenplan ausgewiesen wird, nicht erteilt wird und die 

Schülerinnen und Schüler nach Hause oder in eine Freistunde entlassen werden. Erscheint 

diese Definition auf den ersten Blick transparent und einfach, wird die Sachlage anhand  

folgender schulischer Praxis schon erheblich anspruchsvoller zu beurteilen sein:  

 Nicht selten verändern Schulen ihre Stundenpläne für einzelne Klassen aus verschiede-

nen Gründen im laufenden Schuljahr. Dies gilt insbesondere für Ergänzungsstundenan-

gebote, Arbeitsgemeinschaften, Förderstunden usw. Daraus ergibt sich vor allem ein 

Problem für eine stichprobenbezogene Erfassung von Unterrichtsausfall und die Hoch-

rechnung dieser Daten auf einen Landeswert.  

 Gängig ist zudem die Praxis, dass vor wichtigen Klassenarbeiten (z.B. zentralen Prüfun-

gen) Klassen in betroffenen Fächern zeitbefristet mehr Unterrichtsstunden erhalten, als 

dies nach Stundenplan vorgesehen ist. In diesem Umfang wird i.d.R. der Unterricht in 

anderen Fächern temporär gekürzt und ggf. später nachgeholt. 

Definiert man also, wie oben vorgeschlagen, den Unterrichtsausfall in einem engen Sinne als 

ersatzlos ausgefallenen Unterricht, dann gilt alles andere als erteilter Unterricht, unabhängig 

von der Frage, ob der Unterricht fachgerecht, fachfremd oder in anderer Form (z.B. eigen-

verantwortliches Arbeiten) erteilt wurde.  

Will man der Bestimmung von Unterrichtsausfall differenzierter auf den Grund gehen, dann 

müssen mehrere Fragen beantwortet werden:  
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 Unter welchen Kriterien kann erteilter Unterricht auch als solcher gewertet werden? 

Nur dann, wenn fachaffin vertreten wird, also z.B. eine Englischstunde durch einen 

Englischlehrer? Auch hier bleiben pädagogische Fragen: Schließlich kann auch dieser 

Englisch-Vertretungslehrer in seiner Vertretungsstunde die Schülerinnen und Schüler 

mit bloßem Erledigen von Hausaufgaben beschäftigen, ohne eine Englischstunde zu 

geben. Auf die Ebene dessen, was im Unterricht in einer Vertretungsstunde statt-

findet, kommt man also auch mit dieser Definition nicht. 

 Gilt eine Stunde als erteilt oder als ausgefallen, wenn statt des vorgesehenen  

Englischunterrichts eine Deutschstunde erteilt wird und sich damit eine Abweichung 

von dem Stundenplan ergibt?  

Diese wenigen Beispiele machen aus Sicht der Gutachter bereits deutlich, wie schnell man an 

Grenzen bei der sinnvollen Definition und Erfassung von Unterrichtsausfall kommt.  
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Exkurs: Bedeutung der fachlichen Qualifizierung von Lehrkräften 

Die professionelle Kompetenz von Lehrkräften gilt als eine zentrale Voraussetzung für  

gelingende Lehr-Lern-Prozesse im Unterricht und damit für den schulischen Lernerfolg von 

Schülerinnen und Schülern. Mit den Ergebnissen der COACTIV-Studie (Professionswissen von 

Lehrkräften, kognitiv aktivierender Mathematikunterricht und die Entwicklung mathe-

matischer Kompetenz; Kunter et al., 2011) konnte empirisch gezeigt werden, dass sich Lehr-

kräfte in ihrem professionellen Wissen deutlich voneinander unterscheiden und dass vor 

allem das Ausmaß fachdidaktischen Wissens von Lehrkräften bedeutsam mit dem Grad der 

kognitiven Aktivierung und der individuellen Unterstützung im Unterricht korreliert  

(Baumert et al., 2010).  

Aufgrund schulspezifischer Erfordernisse (z.B. Ausfall einer Lehrkraft, fachspezifischer  

Lehrermangel) bzw. schulformspezifischer Prinzipien des Lehrer- bzw. Unterrichtseinsatzes 

(z.B. Klassenlehrerprinzip in der Grundschule) werden Lehrkräfte jedoch auch in Fächern 

eingesetzt, für die sie nicht grundständig ausgebildet sind. Im Ländervergleich Primarstufe 

2011 (vgl. Stanat et al. 2011) gaben knapp 17% der befragten Deutschlehrkräfte und ca. 27% 

der befragten Mathematiklehrkräfte an, die unterrichteten Fächer zu unterrichten, ohne 

diese studiert zu haben. Die Auswirkungen sind dabei insbesondere für die leistungs-

schwächeren Schülerinnen und Schüler nachweisbar: Besonders deutliche Kompetenzunter-

schiede zwischen Klassen, die von Lehrkräften in ihrem studierten Fach bzw. fachfremd  

unterrichtet wurden, zeigen sich dann, wenn man die fünf Prozent der Leistungs-

schwächsten gesondert betrachtet (5. Perzentil). Im Kompetenzbereich Lesen beträgt die 

Differenz in dieser Gruppe 21 Punkte, im Zuhören 73 Punkte und in Mathematik 58 Punkte. 

Dieser Befund könnte so gedeutet werden, dass ein fachaffiner Einsatz im Vertretungsunter-

richt sinnvoll ist. Dies setzt allerdings voraus, dass in Vertretungsstunden tatsächlich der vor-

gesehene Fachunterricht erteilt wird. Hierzu liegen aus der Forschung keine Befunde vor.  
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Die Bundesländer unterscheiden in ihrer Erfassung von Unterrichtsausfall drei bzw. vier ver-

schiedene Tatbestände: 

1. Ersatzlos ausfallenden Unterricht (auch ad hoc Unterrichtsausfall oder temporärer Unter-

richtsausfall genannt): Hierbei handelt es sich um den Unterricht, der tatsächlich nicht  

erteilt wird.  

2. Vertretungsunterricht (abgewendeter Unterrichtsausfall): Hier werden die Stunden  

erfasst, die nicht durch den vorgesehenen Fachlehrer, sondern fachfremd oder in anderer 

Form erteilt werden. 

3. Struktureller Unterrichtsausfall (planmäßiger Unterrichtsausfall): Hierbei handelt es sich 

um Abweichungen zwischen den vorgesehenen Stundentafeln und den Stundenplänen 

der Schule. 

4. Einige Länder erfassen davon getrennt noch den Unterricht in anderer Form (auch  

sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von Unterrichtsausfall genannt): z.B. Klassen-

zusammenlegungen. 

Für alle hier beschriebenen Unterscheidungen gelten die in Kapitel 2 bereits beschriebenen 

Unsicherheiten der Erfassung solcher Daten durch die Schule selbst. Je nach Konzept der 

Einzelschule kann eine Erfassung als Unterrichtsausfall oder erteilter Unterricht sinnvoll  

erscheinen. Zudem darf nicht übersehen werden, dass mit der Genauigkeit der Definition 

auch der Erhebungs- und Erfassungsaufwand für die Schulen steigt: Während es noch ver-

gleichsweise unkompliziert zu erfassen ist, wann eine Klasse oder ein Kurs ersatzlos nach 

Hause oder in eine Freistunde entlassen wird, ist dies bei der Erfassung eines fachaffinen 

oder fachfremden Vertretungsunterrichts schon anspruchsvoller. Sollte zudem erfasst  

werden, ob Fachunterricht stattfand oder die Schülerinnen und Schüler anderweitig unter-

richtet oder beschäftigt wurden, wird der Erfassungsaufwand noch einmal größer.  

Gründe für ersatzlos ausfallenden Unterricht 

Es gibt im schulischen Alltag vielfältige Ursachen, die zum Abweichen vom Stundenplan und 

ggf. auch zum Unterrichtsausfall führen können, z.B. Erkrankung von Lehrkräften, Sonder-

urlaub, dienstliche oder schulorganisatorische Gründe (durch Klassen-/ Schulfahrten,  

Exkursionen, Projektwochen, Praktikumsbegleitungen, Prüfungen, Fortbildungsver-

anstaltungen von Lehrkräften, pädagogische Tage etc.). 
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Da diese letztgenannten dienstlichen bzw. organisatorischen Ereignisse immer wieder vor-

kommen und auch zeitlich terminiert sind, werden sie in der Planung von Schule und Unter-

richt so weit als möglich von schulischer Seite berücksichtigt und es wird vorausplanend da-

mit umgegangen. Die meisten Schulen informieren bereits zu Schuljahresbeginn über die 

Ereignisse, die Unterrichtsausfall erzeugen könnten und planen einen sinnvollen Umgang 

damit, durch Gruppenzusammenlegungen, Vertretungen usw. Ziel einer solchen Jahres-

planung ist es, die zur Verfügung stehenden organisatorischen Möglichkeiten auszu-

schöpfen, um die Erteilung des Unterrichts und damit die tatsächliche Unterrichtszeit der 

Schülerinnen und Schüler zu sichern.  

Größere Schwierigkeiten bereiten die nicht planbaren Abweichungen vom Unterricht nach 

Stundenplan. Hierbei handelt es sich in der Regel um kurzfristige Krankmeldungen oder 

sonstige Gründe, die einen Dienstantritt der Lehrer verhindern. Eine angemessene päda-

gogische Antwort auf solche Herausforderungen ist die Entwicklung eines zwischen allen 

Beteiligten abgestimmten Vertretungskonzeptes. Vertretungsunterricht zur Sicherung von 

tatsächlicher Unterrichtszeit ist Bestandteil des schulischen Alltags und muss entsprechend 

organisiert werden. Um den Ausfall von Unterricht so gering wie möglich zu halten und die 

Unterrichtszeit zu sichern, müssen Regelungen für den Vertretungsfall getroffen werden. 

Dies geschieht am besten durch ein abgestimmtes Vertretungskonzept, um soweit als  

möglich den Fachunterricht für alle Klassen zu ermöglichen.  

Vermeidung von Unterrichtsausfall durch ein schuleigenes Vertretungs-

konzept  

Der kurzfristige Vertretungsunterricht kann über Mehrarbeit sowie durch eine schulinterne 

„Vertretungsreserve“ aufgefangen werden. Erleichtert werden kann die Organisation von 

Vertretungsunterricht in Jahrgangsteams – hier können z.B. Unterrichtstunden getauscht 

werden – und durch gut zugängliche Materialien, die es Vertretungslehrkräften ermöglichen, 

sich kurzfristig in den Stand der Klasse einzuarbeiten, damit ein adäquater Vertretungs-

unterricht angeboten werden kann. Diese Materialien können in Fachkonferenzen erarbeitet 

werden. Damit wird deutlich, dass durch vorausschauendes pädagogisches Handeln bzw. 

durch organisatorische Planungen zur Vermeidung von Unterrichtsausfall Möglichkeiten be-

stehen, seinen Umfang zu minimieren und seine Folgen für das Schülerlernen zu begrenzen.  
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Durch organisatorische Maßnahmen lässt sich das Ausmaß des Unterrichtsausfalls bereits 

deutlich reduzieren. Ziel ist es, den Regelunterricht so sicherzustellen, dass die für die je-

weilige Schulform und Schulstufe sowie den jeweiligen Bildungsgang geltenden Standards 

verbindlich eingehalten werden. Die Einhaltung der Standards sollte durch ein schulinternes 

Qualitätsmanagement sichergestellt werden. Dies setzt zunächst voraus, dass die der Schule 

zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal berücksichtigt und eingesetzt werden.  

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von innerschulischen Maßnahmen, die im Rahmen einer 

organisatorischen und didaktischen Jahresplanung berücksichtigt werden können und in 

einem sinnvollen Vertretungskonzept zusammengeführt werden können (vgl. dazu die  

Empfehlungen in Kapitel 5).  

Schlussfolgerungen für die zukünftige Erfassung von Unterrichtsausfall in 

NRW 

Zur Sicherstellung der Unterrichtszeit als Angebot an Schülerinnen und Schüler ist es zentral, 

dass Schulen einerseits in die Lage versetzt werden, strukturellen Unterrichtsausfall so weit 

als möglich zu vermeiden. Hiervon sind u.a. Fragen der Lehrerversorgung an den einzelnen 

Schulen betroffen.  

Maßnahmen zur Vermeidung von ad hoc Unterrichtsausfall sind andererseits unumgänglich 

und Ausweis vorausschauender Ressourcenplanung einer Schule. Dazu dient ein Ver-

tretungskonzept, das sowohl Fälle von planmäßigem Unterrichtsausfall als auch nicht vor-

hersehbarem Unterrichtsausfall in den Blick nimmt, geeignete Maßnahmen auf unter-

schiedlichen Ebenen vorsieht und auf deren Umsetzung achtet.  

Im Rahmen der Qualitätsanalyse NRW spielt das Vorhandensein eines solchen Konzeptes 

sowie die Wirkungseinschätzung desselben seitens der Schulleitung, der Lehrkräfte, aber 

auch der Schülerinnen und Schüler wie der Eltern eine Rolle. Liegt ein solches Konzept nicht 

vor oder wird es durch die Rückmeldung der Schulgemeinde als nicht wirkungsvoll einge-

stuft, dann bekommt die Schule eine Empfehlung der Entwicklung eines solchen Konzeptes 

und gegebenenfalls führt das Defizit auch zu Zielvereinbarungen zwischen Schule und Schul-

träger. Auf diese Weise entsteht durch die Beurteilung der Schulinspektion Steuerungs-

wissen für die Bildungsadministration.  
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Im folgenden Kapitel wird es um die Frage gehen, auf welche Weise Unterrichtsausfall er-

fasst werden kann und welche Kosten dabei an den Schulen entstehen können, wenn man 

die Erfassungsformen variiert.  
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4 Erfassung von Unterrichtsausfall durch die Schulen: 

Datenquellen und Kosten-Nutzen-Abschätzungen 
 

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen hat bis 2009/10 jähr-

liche Berichte zur Unterrichtsversorgung bzw. zum Umfang des Unterrichtsausfalls vorgelegt. 

Dabei wird der ad hoc Unterrichtsausfall erfasst, in dem dazu ausgewählte Schulen zu zwei 

Wochen im Schuljahr ihre Daten in einem Erhebungsbogen eintragen. Erhoben wurde retro-

spektiv, erfragt wurden zudem die Gründe für den Unterrichtsausfall. Diese Art der bis-

herigen Datenerhebung entspricht durchaus den in anderen Ländern üblichen Erfassungs-

methoden (vgl. Kapitel 2). Durch die Prüfung des Landesrechnungshofes ist – wie in allen 

anderen Bundesländern, in denen eine solche Prüfung erfolgte – deutlich geworden, dass 

der so festgestellte Unterrichtsausfall auf diese Weise unterschätzt wird und mithin die  

Darstellung des Unterrichtsgeschehens nicht mit der Schulwirklichkeit in Einklang steht.  

Deshalb ist zu prüfen, auf welche Weise die Datenqualität erhöht werden kann und mit  

welchen Kosten dabei zu rechnen ist.  

In einem ersten Schritt soll der Frage nachgegangen werden, ob und wenn ja, unter welchen 

Voraussetzungen struktureller Unterrichtsausfall zu erfassen ist.  

Zur Erfassung strukturellen Unterrichtsausfalls  

Die Erfassung strukturellen Unterrichtsausfalls ist nur möglich, wenn in der Schulstatistik 

schülerbiografische Daten erfasst werden. Die Bandbreitenregelungen in den Stundentafeln 

der Schulformen sehen Korridore vor, innerhalb derer sich die Schulen bewegen können. 

Bezugspunkt ist dabei die Schülerbiografie, für die im Laufe bestimmter Abschnitte eine fest-

gelegte Anzahl an Stunden pro Fach zu gewährleisten ist. Daher ist der strukturelle Unter-

richtsausfall in NRW sinnvollerweise nur längsschnittlich (also über die einzelne Schülerin 

bzw. den einzelnen Schüler) zu erfassen. Als Prüfkriterium käme nur die insgesamt erteilte 

Stundenzahl über Bildungsabschnitte (z.B. die gesamte Sekundarstufe I) in Frage. Bezugs-

punkt ist dabei die/der einzelne Schüler/in, die/der Anrecht auf ein Angebot in einer  

bestimmten Bandbreite hat.  

Diese Datenqualität, über die bisher nur wenige Bundesländer verfügen, liegt in NRW nicht 

vor, so dass der strukturelle Unterrichtsausfall derzeit nicht hinreichend valide erfassbar ist 

bzw. nicht erfasst werden kann. 
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Folgend wird der Frage nachgegangen, aus welchen Quellen und in welchen Arbeitsschritten 

der ad hoc Unterrichtsausfall zu erfassen ist.  

Einzelschulische Gewinnung unterrichtsausfallbezogener Daten 

Die systematische und permanente statistische Erfassung von Unterrichtsausfall und die 

damit verbundene Bewertung der Abweichungen vom planmäßigen Unterricht (etwa im 

Hinblick auf Vertretung und kompensatorische Maßnahmen) machen es erforderlich, die 

diesbezüglich an einer Schule vorliegenden Informationen aus unterschiedlichsten (analogen 

und elektronischen) Datenquellen zu gewinnen. Hierzu zählen u.a.: 

 (ggf. elektronischer) Vertretungsplan, Aushänge zu Vertretung und Unterrichtsausfall 

 Stundenpläne, Stundenplanänderungen (dauerhaft und temporär) 

 Klausurenpläne 

 Aushänge, Ankündigungen von Exkursionen bzw. Unterricht an außerschulischen Lern-

orten sowie diesbezüglich genehmigte Anträge 

 Klassenbücher (Unter- und Mittelstufe sofern Unterricht in Klassenform) 

 Kurshefte (Bei klassenübergreifendem Unterricht in Unter- und Mittelstufe: Religion, 

Sport, Differenzierung, Arbeitsgemeinschaften, Förderkursen etc. sowie Oberstufe) 

 Unterlagen zur Mehrarbeitsvergütung 

 Terminkalender der Schule mit allen organisatorischen Besonderheiten, die Aus-

wirkungen auf die Gestaltung des Unterrichts haben (Mündliche Abiturprüfungen, Eltern-

sprechtage, Pädagogische Tage, Tag der offenen Tür, Karnevalsfeiern, Unterrichts-

kürzungen am letzten Schultag, Abi-Streich, Praktika, Projektwoche, Girls- & Boysday etc.) 

Zur Erfassung des Unterrichtsausfalls ist die Auswertung aller jeweils aktuellen Stundenpläne 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Gültigkeitsdauer notwendig. Bei Änderungen muss 

eine Quantifizierung der Abweichungen von dem jeweils zu Beginn des Schuljahres vor-

gesehenen Unterrichtsvolumen erfolgen. 

Zudem müssen der Fahrtenplan sowie die Aushänge zur Abwesenheit von Klassen und Kur-

sen (Wandertage, Exkursionen, Lerngänge, Lernen an außerschulischen Lernorten etc.)  

gesichtet und eine diesbezügliche Rücksprache mit der Schulleitung vorgenommen werden 

(zum Abgleich mit den Anträgen auf Genehmigung einer Wanderfahrt).  
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Berücksichtigt werden müssen dafür alle betroffenen Klassen/Kurse und es muss ein Ab-

gleich mit den jeweiligen Stundenplänen erfolgen. 

Auch geplante Klausuren und Klassenarbeiten außerhalb der Stunden, an denen der  

jeweilige Fachunterricht stattfindet, müssen berücksichtigt werden und es muss erfasst  

werden, ob es im Zusammenhang mit der Ansetzung der Klausuren und Klassenarbeiten zu 

Unterrichtsausfällen kommt. Oftmals fallen für Klausuren und Klassenarbeiten Unterrichts-

tunden in anderen Fächern aus, obwohl nicht alle Schülerinnen und Schüler in der vom  

Unterrichtsausfall betroffenen Lerngruppe an der Klausur/Klassenarbeit teilnehmen. 

Anschließend müssen die Daten (ggf. jeweils am Halbjahresende) mit den Klassenbüchern 

der Unter- und Mittelstufe (G8 bei einem 4-zügigen Gymnasium: 20 Klassenbücher) abge-

glichen werden, um weitere Abweichungen vom planmäßigen Unterricht zu erfassen und 

Vertretungsmaßnahmen zu bewerten.  

Für den Unterricht, der nicht im Klassenverband stattfindet (Religion, Sport, Differenzierung, 

Arbeitsgemeinschaften, Förderkurse etc. in Unter- und Mittelstufe sowie alle Kurse der 

Oberstufe) muss eine Überprüfung der Kurshefte aller Kolleginnen und Kollegen analog zum 

Vorgehen zum Umgang mit den Klassenbüchern erfolgen. 

Bei fehlenden oder unvollständigen Eintragungen in den Klassenbüchern oder Kursheften 

muss Rücksprache mit den betroffenen Lehrkräften genommen werden. 

Schließlich müssen alle gewonnenen Informationen zusammengetragen und ausgewertet 

werden, wie viel Unterricht insgesamt nicht in der ursprünglich vorgesehenen Form und 

welcher Anteil davon in anderer Form stattgefunden hat, von Fachlehrerinnen und Fach-

lehrern oder fachfremd vertreten wurde und ersatzlos ausgefallen ist. 

Deutlich wird, dass bei der o. g. Erfassung von Unterrichtsausfall die Ursachen für den  

Unterrichtsausfall bzw. für die Abwesenheit von Lehrkräften in den Datenquellen über-

wiegend nicht enthalten sind (Krankheit, Fortbildung, Betreuung einer Klassenfahrt,  

Klausuraufsicht, sonstige dienstliche Verpflichtung etc.). Diese Informationen liegen lediglich 

der Schulleitung vor und müssten aus datenschutzrechtlichen Gründen von ihr anonymisiert 

erhoben und eingetragen werden. Auch die Qualität des jeweiligen Vertretungsunterrichts 

kann von der mit der Erstellung einer Unterrichtsausfallstatistik beauftragten Lehrkraft kaum 

beurteilt werden. 
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Deutlich wird, dass sich für die Erhebung des Unterrichtsausfalls ein erheblicher Koordinie-

rungs- und Arbeitsaufwand ergibt. Dieser variiert in Abhängigkeit insbesondere der Schul-

größe und der Schulart.  

Im Folgenden werden wir daher verschiedene Modellrechnungen und Überlegungen an-

stellen, mit welchen Aufwänden für die Erfassung von Unterrichtsausfall zu rechnen wäre.  

Grundlagen von Modellrechnungen zur schuleigenen Erfassung von Unter-

richtsausfall 

Um Modellrechnungen für die Erfassung von ad-hoc Unterrichtsausfall vorzulegen, sind vor-

ab sinnvolle Modellprämissen zu bestimmen. Es muss diskutiert werden, welche Vor-und 

Nachteile sich bei einer Vollerhebung und einer Stichprobenerhebung ergeben sowie abzu-

schätzen, welche Folgeeffekte mit den Varianten ´Zeiterfassung über ein gesamtes Schuljahr´ 

oder nur ´zwei Wochen´ sowie der begleitenden bzw. retrospektiven Datenerhebung einher-

gehen. 

 Zufallsstichprobe von teilnehmenden Schulen versus Vollerhebung: Zum Schuljahr 

2012/13 gab es in NRW gut 6.300 Schulen. Geht man wie bisher von einer Stichprobe von 

600 Schulen aus, dann erfasst die Stichprobe knapp 10% aller Schulen. Bei der Auswahl 

der Schulen sollte zuerst eine gleichmäßige Verteilung auf die Regierungsbezirke, die 

Standorttypen und Schulformen erfolgen, die Bestimmung der teilnehmenden Schulen 

dann aber nach dem Zufallsprinzip erfolgen. Ob eine Zufallsstichprobe ausreicht, hängt 

vor allem von der Zielstellung der gewonnenen Daten aus: Geht es dem Land überwie-

gend um eine Monitoringfunktion (also eine Deskription des Vorkommens von Unter-

richtsausfall), dann genügt eine Stichprobe dieser Größe. Eine Vollerhebung ist für die 

Monitoringfunktion nicht notwendig. Die Vollerhebung hingegen kann eine Datengrund-

lage liefern, auf der die einzelne Schule das Problem vor Ort einordnen kann.  

 Erfassung des Unterrichtsausfalls an nur zwei (bestimmten) Wochen im Jahr versus eine 

Erfassung für ein gesamtes Schuljahr: Die bisher übliche Praxis in NRW, nämlich den  

Unterrichtsausfall an zwei Schulwochen retrospektiv zu erfassen, führt systematisch zu 

einer Verzerrung gegenüber dem realen Unterrichtsausfall. Die ausgewählten Wochen 

können entweder so im Schuljahr liegen, dass in dieser Zeit so gut wie keine organi-

satorischen Besonderheiten von den Schulen geplant sind (Wandertage, Klassenausflüge 

usw.) oder sie liegen genau in einer solchen Zeit. Auch der internationale Forschungs-
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stand sensibilisiert dafür, dass der Unterrichtsausfall durchaus von der Zeit im Jahr  

(Monaten) beeinflusst sein kann (vgl. Kap.1).  

 In dem einen Fall würde der Unterrichtsausfall vermutlich überschätzt, in dem anderen 

unterschätzt. Es gibt bisher keine Möglichkeit, bei einer solchen Stichprobe die Daten  

entsprechend zu gewichten, um dem realen Bild nahe zu kommen. Ein für alle Schulen 

gleicher Datenerfassungszeitraum von zwei Wochen scheint die Datenvalidität einzu-

schränken. Zur Gewinnung eines realistischen Bildes müsste daher die Erhebung über ein 

gesamtes Schuljahr erfolgen. Diese Erhebung hat den Vorteil, dass im Jahresverlauf die 

unterschiedlichen Häufungen von organisations- und personell bedingtem Unterrichts-

ausfall voll erfasst werden und trägt damit zur Erhöhung der Datenqualität gegenüber der 

Erhebung von nur zwei Unterrichtswochen bei.  

 Begleitende Erfassung des Unterrichtsausfalls oder retrospektive Erfassung: Bei Stich-

probenerhebungen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Datenaufnahme: Die 

Schulen können ihre Daten rückblickend auswerten (bisherige Praxis in NRW) oder aber 

begleitend in einer Statistik erfassen. Das MSW NRW hat bisher systematisch auf die  

retrospektive Datenerfassung gesetzt, um Verzerrungseffekte an den Schulen zu ver-

meiden, also die pädagogische Arbeit an den Schulen nicht zu beeinflussen. Im Falle einer 

Vollerhebung entfiele dieses Argument, da dann eine fortlaufende Erfassung abverlangt 

würde.  

Aufgrund dieser Vorüberlegungen werden folgend die Kosten von drei unterschiedlichen 

Erhebungsvarianten abgeschätzt, wobei jeweils eine Onlineeingabe seitens der Schule sowie 

eine kurze Schulung der Schulen im Umgang mit dieser Software vorausgesetzt werden. 

1. Variante: Stichprobe von 600 Schulen, Erhebung von 2 Wochen Unterrichtsausfall (Mi-

nisteriumsvariante) 

Wie im bisher geltenden Verfahren legt diese Variante zu Grunde, dass etwa 600 Schulen in 

die Stichprobe mit einbezogen werden und die Schulen über zwei Wochen im Jahr retro-

spektiv und anhand des Vertretungsplanes und anderer oben vorgestellter Quellen ihren 

Unterrichtsausfall erfassen und zusammenstellen.  

Die Gutachter gehen, wie zuvor bereits beschrieben, davon aus, dass sich der Aufwand für 

die Erfassung des Unterrichtsausfalls von Schulform zu Schulform unterscheidet (am  

geringsten in Grundschulen, am höchsten in den Berufskollegs und in den Oberstufen von 
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Gymnasien und Gesamtschulen). Legt man die zuvor beschriebenen, notwendigen Arbeits-

schritte zur Erfassung des Unterrichtsausfalls zu Grunde, dann muss davon ausgegangen 

werden, dass pro Schule für die Erfassung des Unterrichtsausfalls für einen zweiwöchigen 

Zeitraum  

 Gymnasien etwa 15 Pflichtstunden, 

 Berufskollegs und Gesamtschulen 20 Pflichtstunden, 

 Hauptschulen, Realschulen, Sekundarschulen usw. 12 Pflichtstunden, 

 Grundschulen 8 Pflichtstunden  

Aufwand haben. Die hier zu Grunde gelegten Zahlen sind nicht empirisch geprüft, sondern 

Annahmen, die aus den zuvor beschriebenen Aufwänden ermittelt wurden. Die Grundschu-

len als kleine Systeme mit wenig Lehrkräften und wenig Fachunterricht benötigen die  

wenigste Zeit zum Erfassen der notwendigen Daten. Die Verfahren in den weiterführenden 

Schulen sind durch das Fachlehrerprinzip und die Wahldifferenzierung deutlich aufwändiger. 

Dabei wiederum ist aufgrund der Schulgröße und des Differenzierungsaufwandes die Er-

fassung an Hauptschulen, Realschulen und Sekundarschulen weniger aufwändig als an Gym-

nasien. Die höchsten Aufwände zur Erfassung sind an Gesamtschulen und vor allem Berufs-

kollegs zu erwarten, denn an Gesamtschulen ist der Differenzierungsgrad höher als an Gym-

nasien und die Berufskollegs haben mehrere Bildungsgänge im Angebot.  

Zur Vereinfachung rechnen wir für die 600 Schulen mit durchschnittlich 11 Stunden Auf-

wand. Bei 600 Schulen ergibt sich ein Aufwand für die Erfassung von 600 mal 11 Stunden, 

also 6.600 Stunden. Bezogen auf 38 Unterrichtswochen ergibt dies 158 Wochenpflicht-

stunden, also fünf bis sechs Lehrerstellen. 

Diese Variante ist damit relativ unaufwändig und die Opportunitätskosten gemessen an allen 

Schulen des Landes NRW kalkulierbar, jede Schule wäre rein rechnerisch nur alle 10 Jahre 

vom zusätzlichen Aufwand betroffen (bei der bisherigen Schichtung der Stichprobe wären 

Grundschulen wesentlich seltener, Gesamtschulen dafür jedes zweite Jahr betroffen). Zu-

gleich wird damit die Datenqualität gegenüber dem bisherigen Verfahren nicht erhöht, die 

Daten sind gegenüber den Berechnungen des Landesrechnungshofes genauso wenig valide 

und mit dieser Variante würde weiterhin der Unterrichtsaufall strukturell unterschätzt.  
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2. Variante: Flächendeckende und ganzjährige Erhebung des Unterrichtsausfalls (Maxi-

malvariante) 

Eine zweite Variante, mit dessen Kosten wir uns modellhaft auseinander setzen wollen, wäre 

die ganzjährige, begleitende und flächendeckende Erhebungsvariante zur Erfassung des  

Unterrichtsausfalls.  

Wenn alle Schulen verpflichtet werden, ihren Unterrichtsausfall kontinuierlich zu erfassen, 

ist davon auszugehen, dass Erfassungsroutinen entwickelt werden und der Aufwand pro 

Schule und Woche dadurch erheblich sinkt.  

Deshalb gehen wir für diese Variante rechnerisch davon aus, dass mindestens pro Woche 

 an Gymnasien 3 bis 4 Pflichtstunden,  

 an Grund-, Haupt-, Real und Sekundarschulen 2 bis 3 Pflichtstunden, 

 an Integrierten Gesamtschulen und Berufskollegs 4 bis 5 Pflichtstunden Arbeit  

anfallen, um den wöchentlichen Unterrichtsausfall zu erfassen. 

Die Berechnung dieser Variante erfolgt wiederum vereinfachend: Nimmt man über alle 

Schulformen gemittelt 3 Wochenpflichtstunden pro Schule an, entspricht dies einem Auf-

wand von rund 700 Lehrerstellen jährlich. 

Hinzu kommt bei dieser Variante ein nicht zu unterschätzender Aufwand auf der ad-

ministrativen Ebene für die Unterstützung und Beratung der Schulen, die Sicherstellung der 

Datenlieferungen bzw. die Durchführung eines Mahnwesens und insbesondere die Plausibili-

sierung der Daten einschließlich erforderlicher Einzelrücksprachen mit Schulen. 

3. Variante: Erfassung des Unterrichtsausfalls an jeder Schule einmal im Jahr für zwei 

Unterrichtswochen (Rollationsvariante) 

Zwischen der Ministeriums- und der Maximalvariante angesiedelt könnte ein Verfahren 

denkbar sein, bei dem alle Schulen des Landes je 2 Wochen pro Jahr ihren Unterrichtsausfall 

dokumentieren müssten. Berücksichtigt man dafür 36 Unterrichtswochen (lässt also die  

erste und die letzte Unterrichtswoche weg) und will jede Schule 2 Wochen lang ihren Unter-

richtsausfall erfassen lassen, dann kann man die 6.300 Schulen auf 18 Doppelwochen ver-

teilen, so dass jeweils 350 Schulen pro zwei Schulwochen ihren Unterrichtsausfall erfassen. 

Welche Schulen jeweils in welcher Woche ihren Unterrichtsausfall erheben, müsste von der 

Bildungsadministration festgelegt und den Schulen mitgeteilt werden.  
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Bei dieser Variante käme jede Schule einmal im Jahr zur Erfassung des Unterrichtszeitraums 

an zwei aufeinander folgenden Wochen zum Zuge, die vorher mitgeteilt werden, aber zu-

fällig den Schulen zugeordnet würden. 

Bei dieser Variante würde an den Schulen ebenfalls eine Erfassungsroutine entwickelt, die 

aber geringer als in Variante 3 ausfiele. Wir gehen rechnerisch von durchschnittlich 8 Pflicht-

stunden Aufwand für die zwei Wochen pro Schule aus.  

Geht man von 6.300 Schulen aus, dann müssten für diese Erhebung gut 50.000 Pflicht-

stunden investiert werden. Umgerechnet entspricht dieser Aufwand rund 50 Lehrerstellen. 

Bei dieser Variante kann man zwar davon ausgehen, dass bei einer zufälligen Verteilung der 

Unterrichtswochen auf die teilnehmenden Schulen die Repräsentativität der Stichprobe ge-

währleistet ist. Zugleich bleiben jedoch die grundlegenden Zweifel an der Datenqualität be-

stehen und die Opportunitätskosten von rund 50 Lehrerstellen erscheinen (zu) hoch.  

Zudem löst diese Form der Erhebung auch einen erheblichen administrativen Aufwand aus, 

da der Routinisierungsgrad in den Schulen dauerhaft geringer und damit der Beratungs-, 

Unterstützungs- und Plausibilisierungsaufwand je Schule sowie der Ressourcenbedarf für ein 

einzurichtendes Mahnwesen erheblich höher sein dürfte. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Opportunitätskosten für die statistischen Erhe-

bungen des Unterrichtsaufalls je nach Modell bis zu 700 Lehrerstellen betragen, ohne dass 

durch eines der Modelle die mit einer Unterrichtsausfallstatistik verbundenen qualitativen 

Probleme gelöst werden könnten. Diese Lehrerstellen können nicht für den Unterricht ein-

gesetzt werden. Insofern kann in diesem Umfang kein Unterricht erteilt werden, es sei denn, 

die Stellen würden zusätzlich bereitgestellt.  

Schlussfolgerungen für die zukünftige Erfassung von Unterrichtsausfall in 

NRW 

Die in diesem Kapitel vorgelegten unterschiedlichen Modellrechnungen haben deutlich ge-

macht, dass nur bei einer Variante die Opportunitätskosten für die Erfassung von Unter-

richtsausfall auf Schulseite einigermaßen akzeptabel zu sein scheinen; dies ist die schon bis-

her praktizierte Variante des Ministeriums (Variante 1), die all die Datenungenauigkeiten 

aufweist, die der Landesrechnungshof zu Recht moniert hat. Aus diesem Grunde wurde in 

NRW die Entscheidung getroffen, die Erhebung des Unterrichtsausfalls in dieser Form nicht 
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mehr durchzuführen. Die durch die Erhebung in den übrigen beiden Varianten gerechneten 

Opportunitätskosten liegen in jedem Fall viel zu hoch (rd. 50 Lehrerstellen in Variante 3 und 

rd. 700 Lehrerstellen in Variante 2), um ernsthaft in Erwägung gezogen zu werden.  

Selbst die mit der Variante 3 (Maximalvariante) erhobenen Daten würden letztlich keine  

belastbaren Daten bereitstellen, die im Hinblick auf Planung und Steuerung für Politik und 

Bildungsadministration eine hinreichende Relevanz aufweisen würden. 

Eine der den Untersuchungen der Landesrechnungshöfe vergleichbare Datenqualität ließe 

sich nur durch ein analoges Verfahren, also durch eine Untersuchung durch Externe er-

reichen. Diese scheidet aus Sicht der Gutachter ebenfalls aus, da diese Variante – so sie nicht 

nur retrospektiv stichprobenartig, sondern kontinuierlich erfolgt – eine nachhaltige Ver-

änderung bisheriger schulischer Steuerungspraxis und schulischer Governance implizieren 

würde. Mit einer externen Untersuchung ließen sich zwar Fehleintragungen verhindern, die 

genannten Schwierigkeiten bei der Abgrenzung und Zuordnung von Sondertatbeständen 

blieben aber bestehen. Zudem dürfte der Erhebungsaufwand für Externe auch bei einer sehr 

guten Dokumentation des Unterrichtsgeschehens in Klassenbüchern, Vertretungsplänen etc. 

um ein Vielfaches höher liegen als für die Schulen selbst.  

Der derzeitige Status quo sieht folgende Regelungen zur Dokumentation, Rechenschaftsle-

gung und Kontrolle von Unterrichtsausfall vor: die Schulleitung ist verpflichtet, in jedem 

Schuljahr der Schulkonferenz einen Bericht über die Unterrichtsversorgung und die Erteilung 

des Unterrichts an der Schule vorzulegen (§ 59, Absatz 7 Schulgesetz). Insofern besteht eine 

Form der schulinternen Rechenschaftspflicht, die nicht inhaltlich konkretisiert bzw. kriterial 

reglementiert ist. Flankiert wird dieses Element der schulinternen Rechenschaftslegung 

durch die externe Prüfung des Umgangs mit Unterrichtsausfall durch die Qualitätsanalyse. 

An dieser Praxis ist aus Sicht der Gutachter durchaus festzuhalten, da diese Praxis die  

Schulen stärkt und ihnen den pädagogisch verantwortungsbewussten Umgang mit Unter-

richtsausfall überantwortet.  
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5 Zusammenfassung der Erkenntnisse und Empfehlungen 
 

Das vorliegende Gutachten hat die Aufgabe, Empfehlungen zur Erfassung von Unterrichts-

ausfall abzugeben. Aufgabe ist es, eine begründete Einschätzung dazu abzugeben, ob der 

mögliche Erkenntnisgewinn aus einer Erhebung und Erfassung des Unterrichtsausfalls hin-

sichtlich der Verhinderung von Unterrichtsausfall und der hierfür erforderliche Aufwand in 

einer vertretbaren Relation stehen. 

Um diesem Anspruch nachzugehen, hat das vorliegende Gutachten zuerst den Forschungs-

stand zum Thema aufbereitet (Kapitel 1) und im Anschluss die Praxen der Datenerhebung 

und den Erkenntnisgewinn in den Ländern in der Bundesrepublik Deutschland zusammen-

gestellt (Kapitel 2). Schließlich wurden Problembereiche der Erfassung und Bewertung von 

Unterrichtsausfall diskutiert (Kapitel 3), bevor Modellrechnungen zum Aufwand der  

Erfassung von Unterrichtsausfall bei unterschiedlichen Erhebungsmethoden vorgestellt  

wurden (Kapitel 4). Das abschließende fünfte Kapitel hat die Funktion, alle Argumente zu 

bündeln und daraus eine begründete Empfehlung abzuleiten.  

Zusammenfassung 

Die Forschung macht deutlich, dass die tatsächliche Unterrichtszeit nur mittelbar mit dem 

Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zusammenhängt. Vielmehr stehen Qualitätsmerk-

male von Unterricht im Fokus, wenn es um erfolgreiches Schülerlernen geht. Dieser zentrale 

Befund aus der Unterrichtsforschung findet seine Bestätigung in den Befunden aus der  

Forschung zu den Wirkungen von Unterrichtsausfall: Ausgefallener Unterricht beeinflusst 

das Schülerlernen – wenn überhaupt – nur in einem sehr geringen, zumeist nicht statistisch 

bedeutsamen Umfang. Das Problem des Unterrichtsausfalls wird in seinen Auswirkungen auf 

das Schülerlernen durch die Öffentlichkeit zumeist überschätzt. Zugleich zeigen die Studien, 

dass der Unterrichtsausfall durch verschiedene flankierende Maßnahmen minimiert werden 

kann, um die tatsächliche Unterrichtszeit für die Schülerinnen und Schüler vorgabengemäß 

(nominale Unterrichtszeit) zu realisieren.  
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Davon abgekoppelt ist die Betreuungs- und Aufsichtsfunktion von Unterricht (insbesondere 

im Grundschulbereich) zu behandeln, die aber nicht Gegenstand des vorliegenden Gut-

achtens gewesen ist.  

Die internationale Forschung hat aber auch deutlich gemacht, dass Unterrichtsausfall für 

leistungs- und sozialschwächere Schülerinnen und Schüler problematischer in seinen  

Wirkungen zu sein scheint als für leistungs- und sozial stärkere Schülerinnen und Schüler. 

Diesen Befund werden wir in unseren anschließenden Empfehlungen berücksichtigen.  

In den meisten deutschen Bundesländern erfassen die Schulministerien den Unterrichtsaus-

fall, nur einige wenige Länder liefern dazu keine öffentlich zugänglichen Berichte. Grundlage 

der Berichte sind in allen Fällen durch die Schulen selbst erfasste Daten. Dabei zeigt sich in 

den Ländern ein Spektrum von Verfahren und Definitionen: Einige Länder nehmen Stich-

probenerhebungen vor, andere Vollerhebungen; es variieren die Definitionen von Unter-

richtsausfall. Dort, wo Landesrechnungshöfe Prüfungen vorgenommen haben, zeigt sich im-

mer eine Unterschätzung des Ausmaßes des Unterrichtsausfalls durch die Ministerien wie 

auch erhebliche Ungenauigkeiten in der Erfassung durch die Einzelschule, da die Frage, was 

als Unterrichtsausfall gewertet wird, einen Interpretationsspielraum beinhaltet.  

Abweichungen zwischen den landeseigenen Erhebungen und denen der Rechnungshöfe  

zeigen sich sowohl in Ländern, die Stichprobenerhebungen vornehmen, als auch in solchen, 

die Vollerhebungen durchführen. Abgesehen von definitorischen Ungenauigkeiten hat kein 

Land seine Unterrichtsausfallstatistik so optimiert, dass Prüfungen von Rechnungshöfen  

beanstandungsfrei ausfielen.  

Dies gilt auch für bisherige Erfassungen des Unterrichtsausfalls in NRW: Gemessen an den 

Ergebnissen des Landesrechnungshofes fallen die Daten des Schulministeriums zu niedrig 

aus, die Datenerfassung durch die Schulen erscheint nicht immer transparent. Diese Befund-

lage teilt NRW mit vielen anderen Bundesländern und auch die Art der bisherigen Erfassung 

der Daten des Unterrichtsaufalls entspricht einem gängigen Vorgehen anderer Bundes-

länder. Man kann aus dem Überblick der Länderpraxen auch lernen, dass die Verfahren  

anderer Bundesländer, die in einigen Ländern aufwändiger sind als in NRW, die Differenzen 

zwischen Erhebungen und Prüfungsergebnissen nicht verkleinern.  
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Die Länderberichte zum Unterrichtsausfall dienen der Rechenschaftspflicht des Landes und 

haben legitimatorischen Charakter, über die Datenerfassung scheint sich aber in keinem 

Land ein Steuerungswissen für die jeweilige Bildungsadministration abzuleiten, zumindest 

finden sich in den Darstellungen darauf keine Hinweise.  

Die Prüfberichte verschiedener Landesrechnungshöfe mahnen eine stärkere Ausschöpfung 

der Möglichkeiten der Vermeidung von Unterrichtsausfall auf der Ebene der Einzelschule an. 

Die Vermeidung von Unterrichtsausfall bzw. die Sicherung der tatsächlichen Unterrichtszeit 

obliegt der pädagogischen Verantwortung der einzelnen Schule. Diese hat die Aufgabe, so-

wohl strukturellen als auch ad hoc Unterrichtsausfall soweit als möglich zu vermeiden. Im 

Idealfall verfügt eine Schule über ein umfassendes Vertretungskonzept, das für möglichst 

viele Anlässe, die Unterrichtsausfall nach sich ziehen könnten, präventive wie nachlaufende 

Maßnahmen vorsieht, um das Unterrichtsangebot für die Schülerinnen und Schüler quali-

tativ hochwertig aufrecht zu erhalten. Schulen sind auch in diesem Punkt der Schulkonferenz 

gegenüber rechenschaftspflichtig und auch die Qualitätsanalyse prüft das Vorliegen eines 

Vertretungskonzeptes und, in Ansätzen, seine Wirkungen.  

Da Schulen von den Stundenplänen durch reale Anforderungen des Alltags immer wieder 

begründet abweichen und zudem zur Erfassung von erteiltem/ausgefallenem Unterricht  

verschiedene Dokumente ausgewertet werden müssen, ist die Erfassung des tatsächlichen 

Unterrichtsausfalls anspruchsvoll und vor allem zeitaufwändig. Durch vereinfachte Er-

hebungen, welche die Vielfalt der pädagogischen Praxis der Schule nicht abbilden, lässt sich 

kein realistisches Bild des Unterrichtsausfalls an den Schulen generieren. Zwar kann man 

unaufwändig Krankenstände von Lehrkräften sowie Abwesenheitszeiten durch Dienstver-

pflichtungen erfassen. Ob diese Umstände allerdings zum Unterrichtsausfall führen, ist damit 

noch lange nicht gesagt, die Schule kann dies durch ein entsprechendes Vertretungskonzept 

auffangen.  

Vertretungskonzepte und die darin vorgesehenen Maßnahmen können qualitativ  

differenziert beurteilt werden.  
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Empfehlung/Bewertung 

Die hier zusammengetragenen Gesichtspunkte machen in den Augen der beiden Gutachter 

deutlich, dass es mit einem vertretbaren Aufwand nicht möglich ist, den Unterrichtsausfall 

an den Schulen in NRW so abzubilden, dass ein realistisches Bild entsteht. Zugleich möchten 

die Gutachter das Thema durch diese Wertung in seiner Bedeutung nicht unterschätzt  

wissen: Es gehört zu den Qualitätsmerkmalen guter Schulen, die tatsächliche Unterrichtszeit 

sowie die nutzbare Instruktionszeit für die Schülerinnen und Schüler so hoch wie möglich zu 

halten (also sowohl auf die Quantität als auch Qualität zu achten) und zugleich die aktive 

Lernzeit (die qualitative Nutzung der Unterrichtszeit) zu optimieren.  

 

Als zentrales Problem der Erhebung von Unterrichtsausfall hat sich das Verhältnis von Da-

tenqualität und Nutzen herausgestellt. Verfahren, die valide Daten versprechen, sind hoch 

aufwändig und damit sehr kostenintensiv. Diese durch eine valide Art der Datenerhebung 

entstehenden Opportunitätskosten sind in den Augen der Gutachter nicht zu rechtfertigen.  

 

Die Gutachter plädieren daher dafür, Ressourcen nicht in die Erfassung, sondern die Vermei-

dung von Unterrichtsausfall zu stecken und dabei die in jüngster Vergangenheit etablierten 

Verfahren der Governance-Steuerung zu nutzen. Dies kann an mehreren Stellen zum Tragen 

kommen. 

Erstens kann die Rechenschaftspflicht der Schulen gegenüber der Schulkonferenz stärker als 

bisher strukturiert werden. Das Land könnte den vorzulegenden Bericht durch Vorgaben 

standardisieren und damit die Rechenschaftsfunktion stärken. Auf diese Weise könnte der 

Bericht zur Qualitätssicherung durch die Schulkonferenz beitragen.  

 

Zweitens verfügt das Land NRW bereits über ein Instrument zur Analyse der pädagogischen 

Qualität der Einzelschule, nämlich die Qualitätsanalyse. Im Rahmen der Qualitätsanalyse 

wird an jeder einzelnen Schule nicht nur erfasst, ob ein schuleigenes Vertretungskonzept 

vorliegt, sondern auch dessen Einschätzung von allen schulischen Akteuren, einschließlich 

des Kollegiums, der Eltern und Schülerinnen und Schüler. Da aus der Qualitätsanalyse Ziel-

vereinbarungen mit dem Schulträger abgeleitet und vereinbart werden, kann auch hier von 

einer Qualitätssicherungsfunktion ausgegangen werden. 

 



 65 

Drittens kann das Land seine Schulen zusätzlich dazu motivieren, das Thema Vermeidung 

von Unterrichtsausfall weiterzuentwickeln. Ein klassisches Instrument, die Motivation zu 

erhöhen, ist die Ausschreibung einer Zertifizierung (z.B. Gütesiegel ´individuelle Förderung´; 

´Komm mit´- Schule oder Ähnliches). Die erhöhte Sensibilisierung der Schulen für das Thema 

Unterrichtsausfall könnte mittels eines solchen Ansatzes mindestens so gut erreicht werden 

wie durch eine verpflichtende Unterrichtsausfallstatistik für alle Schulen. 

 

Schulen, die ein entsprechendes Zertifikat erwerben wollen, müssten sich mit aussagekräfti-

gen Konzepten zur Vermeidung von Unterrichtsausfall bewerben. Dabei sollte das Land Prüf-

kriterien entwickeln, an denen die Vergabe des Zertifikats gebunden wird. Zu den Prüf-

kriterien sollte neben der Vorlage eines Vertretungskonzeptes, des entsprechenden Berichts 

der Schulleitung und der Stellungnahme der Schulkonferenz auch eine durch den  

Zertifizierungsgeber selbst zu prüfende Einschätzung der Schulöffentlichkeit, also der Eltern 

wie der Schülerinnen und Schüler, vorliegen. Die genauen Kriterien eines solchen Qualitäts-

prüfungstableaus zur Vermeidung von Unterrichtsausfall müssten noch differenziert ent-

wickelt und schulformspezifisch zugeschnitten werden und auch Aspekte der Gesundheits-

vorsorge und des Schulklimas enthalten. Da es aus der Forschung Hinweise darauf gibt, dass 

sich Unterrichtsausfall insbesondere an Schulen in sozialen Brennpunkten negativ auswirkt, 

könnte darüber nachgedacht werden, Schulen der Standorttypen 4 und 5 (hohe soziale  

Belastungen) zusätzliche Anreize zu bieten, wenn sie die Qualitätskriterien des Gütesiegels 

erfüllen.  

 

Schlussfolgerung des hier vorgelegten Gutachtens sollte sein, für eine stärkere Gewichtung 

des Themas (qualitativ hochwertige) ´Vermeidung von Unterrichtsausfall´ in einem  

umfassenden Sinne in den Schulen zu sorgen, da hier die größten Steuerungswirkungen zu  

erwarten sind, um das Schülerlernen zu befördern.  
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